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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozial versicherungs
gesetz geändert wird (34. Novelle zum All

gemeinen Sozialversicherungsgesetz ) 

Der N ationalra t ha t heschlossen: 

Artikel I 

Das AUgeme1ne. Sozialver~icherung~gesetz, 
BGBL Nr. 189/1955, ,inder Fassung d'er Bundes
gesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBL Nr. 171/1957, 
BGBI. Nr. 294/1957, HOBI. Nr. 157/1958, BG~L 
Nr. 293/1958, BGBL Nr. 65/1959, EGBI. NT. 2901 
1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBL Nr.168/1960, 
BGBII. Nr. 294/1960, BGBL Nr. 13/1962, BGBI. 
Nr. 85/1963, BGBL Nr. 184/1963, BGBL Nr. 253/ 

4. Dem § 17 Albs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

" Werden die V or;\!ussetzungen für die Weiter
versicherung wn mehrepen Pen,sionsv,ersich'erungen 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
ertÜllh,lst ,clie Weiterv<ersicheruThg nur in einer 
Pension'sversich,erung zul~sig, W'olbei es dem Ver
sicherten -freisteiht, für welche der ,in Betracht 
kommenden Pensionsversicherung er sich ent
scheidet. " 

5. 1m § 1 ~ a Abs. 6 ~st der kusdruck "Mutter
schutzgesetz, BGBL Nr. 76/1'957," durch den 
Ausdruck "Munerschutzgesetz 1979, BGBL 
Nr. 221 '" 'ZU ,ersetzen. 

1963, BOBI. Nr. 320/1963, BGBI. Nr. 30111964, 6. a) ,§ 20 Abs. 2 hat zu entfallen. 
BGBL Nr. 81/1965, BOBil. Nr. 96/1965, BGBL 
Nr. 220/1965, BGBL Nr. 309/1965, BGBL Nr. 1681 rb) Dem § 20 Abs. 3 ist foLgender Satz anzu-

fügen: 
1966, BGBI. Nr. 67/1967, BGBL Nr. 201/1967, 
BGBL Nr. M1968"BGBl. Nr. 282/1968, BGBL "Werden die Vora:ussetzungen für d,ie Höher-
Nr. 17/1969, BGBI. Nr. 446/1969, BGBI. Nr. 385/ versich.erung in mehreren Pensionsversicherungen 
1970, BGB!. Nr. 373/1971, BGBL Nr. 473/1971, nach diesem oder eineman,deJ:1enBundesgesetz er
BGBL Nr. 162/1972, BGBL Nr. 31/1973, BGBL . füllt, ist die Höherversicherung wä,hrend eines 
Nr. 23/1974, BGBil. Nr. 775/1974, BGBL Nr. 704/ Kalenderjahres nur in ,einer Pensionsversicherung 
1976, BGBl. Nr. 648/1977, BGBL Nr. 280/1978, zulässig, wobei e,s ,dem Versicherten freisteht,. für 
BGBL Nr. 342/1978, BGBl. Nr. 458/1978 und welche der im B,etracht k'Oimmenden Pension's
BÜBJ. Nr. 684/1978 wird in seinem Ersten Teil versicherungen er sich encschei,det." 

geändert wie folgt: 7. Im Albschnitt 11 ,des Ers.ten Teiles (nach § 22) 
ist ein F,ünfterU nterarbschnitt mit folgendem 

1. Im § 2 Albs. 2 Z. 9 ist der Ausdruck "Mut-
ch 

W onlaut einzufügen: 
ters utzgesetz" durch den Ausdruck "Mutter-
schutz.gesetz 1979" zu ersetzen. 

2. § 7 Z.1 llit. f Ihat ·zuen:tfaUen. 

3. § 8 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Schü<Ieran 'berufsbiLdenden Schulen sind 
nur ·danngemäß Albs. 1 Z. 3 lit.h pflimtver
sichert, wenn sbe· nicht bereits auf Grund eines 
Lehr- oder Ausbi:1d~.mgsverhäknisses (§ 4 Abs. 1 
Z. 2 oder 4) bzw. 'gemäß Abs. 1 Z. 3 lit. c oder 
gemäß § 4 Ahs. 1 Z: 8 dieses Bundesgesetzes hzw.. 
gemäß § 3 Abs. t Z. 2 des Bauel'n-Sozialv·er
sicheruThgsg.esetzes pfl:ichtversichert sind." 

,,5. UNTERAB5CHNITT 

Zusatzversimerung in der Unfallversicherung 

§ 22 a. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
w,altung katnn ,durch Verol'dnung fOilgeride Per
sonengruppen in die Zusatzvers,icherung in der 
Unfahlvel'sicherungeinbezie'hen, sofenn (f,ie wirt
sch;\!fdichen Bedürfnisse der Angehörigen dies·er 
PersoTheIl!gruppen d~e Einführung eines zus~tzli~ 
chen Versicherungs'schutzes rechtfeJ.:tigen: 

L die Mitglieder der im § 176 Abs. 1 Z. 7 ge
nannten FreiwiiliJ.iJgen Feue,rwehren (Fe'uer
wehrverbä1nde), 
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2. die Mitglieder der Landesvel'bände des im 
§ 176 Abs. 1 Z. 7 .genannten österreichischen 
Roten Kreuzes, . 

3. die MitgEedersolnstiger ,im § 176 Abs. 1 Z.7 
genannten Kör:perschaften (V,ereinigungen). 

(2) Das Vel1falhr,en zur ErLassung einer Ver
ordnung nach Abs.1 wird ,in den Fällen des 
Albs: 1 Et. a auf Antr<lJg eines Landes einge
leitet. Die Einibeziehung ,in di,e Zusat,zver9iche
rung erstreckt sich sodann auf sämtliche MitgEe
der ·der Freiwilligen Feuerwehren (Feuerwehr
verbällJde) des betreff.enden Landes; in den Eiillen 
des Ahs. 1 lit. b wird das vel1fahren auf Antralg 
dies österreichiJschen Roten Kreuzes, in den Fä1len 
des Ahs. 1 lit. c auf Antriag der in Betracht kom
menden Körperschaft (V,eroinigung) eingeleitet. 

(3) Die Zusatzversicherung beginnt mit der 
Mitgliedschaft zu der jeweils in Betrach~ kom
menden Körper.schaft (Ver,einigung), frühestens 
mit dem Wirksamkeitsbeginn der betreffend,en 
Einibeziehung&verordnung. Die Zusatzversiche
rung endet mit dem .Ende ,d:er Mitgliedschaft zu 
derjeweiJls in Betracht kommenden Körperschaft 
(V ere]nigung)." 

8. § 28 Z. 2 Lit. f hat zu hut,en: 

"f) die Personen, die eine der ,im § 176 Abs. 1 
Z. 2, 4, 5 und 7 genannten Täti!gkeiten aus
üben, sof,ern ,die Sozialversicherung~anstalt 
der Bauern für sie gemäß .].jt. a h1s c zur 
Durchführung der Unfallversich,erung sad1-
lich zuständig ist, bei den im § 176 hbs. 1 
Z. 7 gena,nnten Tätigkeiten jledoch nur, 
wenn es sich nich,t ,um Tatigkeiten als Mit
glied einer der dort g,enanillten Körper
schalten (Vereinigungen) handelt und diese 
Pe'rsonen in der Zusatzversicherung g.emäß 
§ 22 a versichert sind;" 

9. a) § 31 Abs. 3 Z. 19 hat zu lauten: 

,,19. der Aufbau und die Führurug einer Do
kumenuationd:es östeneichischen Sozialvers,iche
rungsl'echtes ,gemeinsam ,mit .dem Bundesministe
rium für soziaile Verw.altung mit Hilfe der 
elektroni,schen Datenrveral'bertung nach Maßgabe 
des Abs. 8;" 

b) § 31 Abs. 8 ha't zu lauten: 

Zusammenarbeit mit clJem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung nach, Maßg.ahe der jewei
ligen sachlhchen und organisatorischen Erforder
nisse mitzuwirk,en. Ihm ob,liegt ferner die Füh
rungdieser Dokumentation dahingeheIl!d, daß 
das gespeicherte Materiall für die genanIl!ten Stel
len zugriffsbereit geha:l ten wird. Der ZugJ:1iff ist 
auch den mit Leistung9sachen bef.aßten Gerichten 
(§ 354) zu ,ermöglichen. Das gespeicherte Mate
rial kann nach Maßgabte der technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten gegen Kostener
satz anderen Stel1en zu,gängEch gemacht werden; 
der Ko'stenersatz kann, wenn dies der Verwal
tungsvereinfachung dient,]n eüner dem durch
schnittlichen Ausmaß der Inanspruchnahme be
messenen PauschaltJlbgeltung festgesetzt werden. 
Der durch den Aufbau und den Betrieb der Do
kumentation ,entstehende Aufwand ist, soweit er 
nicht durch die Kostenersätze der abfragenden 
SteHen gedeckt wird, je zur Hälfte vom Haupt
verband und v6mBundesministerium für soziale 
Verwal~uI1ig zu tragen." 

10. § 37 :hat zu lauten: 

"Meldung nur unfall versicherter Personen 

§ 37. Für die Meldungen der nur in der Unf,ail
versicherung pfl,ichtversicherten mit Ausnahme 
der im § 7 ·Z. 3 lit. a und Ib und der im.§ 8 
Abs. 1 Z. 3 'Lit. a, hund i genannten Personen 
si:nd die Grundsätze .der §§ 33 his 35 und 36 
Abs. 3 mit der Maßgabe ,entsprechend anZuwen
den, daß di,e Meldungen beim zu~tändjgen Trä
ger der Unfallvers,icher:ung zu erstatten sind. Für 
die nach § 8 Albs.! Z. 3 iht. a in der UnfaUver
sicherUng Pflichtversidlerten 'Sind die Meldungen 
beim Träger der Pensionsversich·erwng der in der 
gewerba'ichen Wirtschaft selbständig Erwerbstäti
gen zu .erstatten, wobei die Bes'uimmungen der 
§§ 18 und 21 des Gewerblichen Soz,ia,]yersiche
rungsgesetzesentsprechend anzuwenden ,sind. 
Das Nähere wird! in der Satzung des Trägers der 
U nfallversichemng bestimmt." 

11. Nach § 37 a ist' ein § 37 b mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Meldung der in der Zusatzversicherung Ver
sicherten 

,,(8) Die ,in Albs. 3 Z. 19 bezeichnete Doku
mentation ·ist unter besonderer B,crücksichtigung 
der einschlägigen Recht'svorschrifoen und ihrer 
Änderungen 'SOwie der hiezu engangenen R,e'cht
sprech'Ung und wiss·enschafitlichen Bearbeitung i,n 
einer Weise aufzubauen und zu führen, daß sie 
im Rahmender gesetz~ichen Aufgaben des Bun
desminister,iums für 'S'ozia,le Verwaltung, der So
zialversicherungsträger, des HauptverJba;ndes w
w~e für Zwecke der gesetzgebenden Körper
schaften des Bundes verwendbar ist. Der Haupt
ver)and hat am AU'~bau diesel' Dokumentation in 

§ 37 b. Für die Meldungen der in der Zu,satz
vel's-ich'erung in der UnfallversicheruI1ig g,emäß 
§ 22 a Versicherten sind. die GJ:1undsätze der §§ 33 
und 34 mit der MaßgaJbe entsprechend anzuw,en
den, dafl die Meldungen von dem Rechtsträger, ' 
der die Ei:nhez,iehung in di,e Zusatzversicherung 
beantragt hat, bei der Allgemeinen UnfaHversiche
rungs>ansualt zu erstatten sind; das., Nähere ist 
unter Bedachtnahme auf die besonderen Verhält
nisse der in Betracht Kommenden Versicherten
gruppen in der Satzung dieses Versicherungsträ
gers zu regeln." 
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12. Im § 51 Nos. 4 ,ist der Aus,dr1uck "Die B,e
stimmungen ,der Albs. 1 Ibis 3" durch den Aus
druck "Di-e Bestimmungen der Albs. 1 und 3" zu 
ers·etzen. 

13. § 51 a Abs.' 1 hat zu lau:ten: 

,,(1) ,Für in Ider Pensionsversicherrung 
pfli·chtver~icherte Personen ist für den Aus
gleichsfonds ·dIer Pens-~Qlnsversicherungsträger ein 
Zusatzheitrag in der P.ensionsversicherung im 
Ausmaß von 3 v. H_ der aJl1gemeinen Beitrags
grundLage zu leisten_ Von dLesem Zusatzbeitrag 
entfallen 

1. auf den Versicherten ............ 1 v. H. 
2. auf dessen Dienstgeber .......... 2 v. H. 

der al1geme~nen Beitragsgrundlage. " 

14. § 68 Albs. 1 .zweiter Satz hat zu lauten: 

"Diese Verjälhrungsfr,rst der Feststellung verlän
gert sich j·edoch auf fünf Jahre, wenn der Dienst
geber oder ,eine sonstige meldepflichtige Person 
(§ 36) keine oder Ilmrichtige Angabenbzw. An
derunlgsmeldungen über die bei ,~hm beschäftigten 
Personen bzw. über deren jeweiliges Entgelt 
(auch Sonderzahlungen im Sinne des § 49 A'bs. 2) 
gemacht hat, die er bei gehöriger Sorghlt als 
notlwend~g oder unrich-tig hätte ,erkennen müssen, 
oder wenn der Dienstgeber Angahen über Ver
sich-erte bzw. über deren Entgelt nicht innerhalb 
der in Betracht kommenden Meldefristen gemacht 
-hat." . 

15. Im § 74 Aibs. 3 Z. 2 sind die Wone "der 
Träger der Einrichtu:ng" durch die Worte "vom 
Träger der Einrichoung" zu er-setzen. 

16. a) Im § 77 Albs. 2 lit.a sind die Ausdrücke 
,,9,25 v. H." ibzw. ,,12,0 v. H." durch die Aus
drücke ,,9,75 v. H." bzw. ,,12,5 v. H." zu -er
setzen. 

b) Im § 77 Abs. 2 J.it. b s,inddie Ausdrücke 
,,18,5 v. H." bzw. ,,24,0 v. H." durch die Aus
drücke ,,19,5 v. H." b2'1w. ,,25,0 v. H." zu er
setzen. 

c) § 77 Abs. 5 und 7 haben zu entfallen. Der 
bisher,ige Abs. 6 erhält die Bezeichnung Abs. 5 
und hat zu lauten: 

,,(5) Die Beiträge nach den Abs. 1 bis 4 s]nd 
vom V,ersicherten zu 'tra.gen." 

17. Nach§ 77 ist ein § 77 a mit folgendem 
'W~ortlaut einzuf-ügen: 

"Beiträge für Zusatzversicherte 

§ 77 a. (1) Der Beitrag für die Zusatzver
sicherung in der Unfallversichemng gemäß § 22- a 
betr~gt für jeden Versicherten 16 S.im Kalender
jahr. Er ist zur Gänze von jenem Rechtsträger, 
der die Einbeziehung in die Zusatzversicherung 

beantr,agt hat, an die Allgemeine UnfaHversich·e
rungsanstah zu entrichten. Reicht dieser Beitrag 
nicht aus, um den Gesamtaufwand für die 
Durc.1.fülhrung dieser Zusatzversicherung zu 
decken, so ist er durch VerordnlUng des Bu:nd'es
ministers ,für soziale Verwaltung im erforderlichen 
Ausmaß festzusetzen. 

(2) Der Bund 'leistet für jeden in der Zusatz
versicherung Versicherten, für den, in einem Ka
lenderjahr ein -Beitr<lJg nach Abs. ;1 ehtrichtet 
wurde, einen Beitrag im sellben Ausmaß. Dieser 
Beitrag ist nach Ablauf des ibetreffend:en Kalen
derjahres der Allgemeinen Unfallversicherungs
anstalt zu ü'berweiseil. 

(3) Die Fälligkeit des Beitrages nach Abs. 1 
ist unter iBeda-chtnahrme auf die besonderen Ver
hältnisse der in Betracht kommenden Versicher
ten,gruppen in. der Satzung der AHg'emeinen Un
fallversicherungsanstalt zu r-egeln." 

18.§ 8'2 Albs. 1 'hat zu lauten: 

,,(1) Soweit die Träger der Kranlker;versicherun.g 
an der Durchführung der Unfall- und Pensions
versicherung bei einem anderen Versicherungs
träger mitwirken, -erhahen sie zur Aibgeltun,g der 
~hnen daraus erwachsenden Kosten eine Vergü
tung aus den Beitr~gen zu diesen Versicherungen. 
Die Vergütung .beträgt für die Betriebskranken
kass-en 0,2 v. H., für die übrigen Träger der 
Krankenversicherung 1 v. H. der a:b.geführten 
Beiträge. Für die Einlhebung der Zus.atZJbeiträge 
fällt keine Vergütun,g an." 

19.§ 89hat zu lauten: 

"Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Aus
landsaufenthalt 

§ 89. (1) Die Leistungsansprüch2 ruhen 
1. in der Kranken-, Unfall- und Pensionsver

sicherun.g, solange der Ampruchsberechtigte 
oder sein AngehörigerC§ 123), für den die 
Leistung gewährt _ wird, eine Freiheitsstr.afe 
verbüßt oder in den Fällen der §§ 2~1 A-bs. 2, 
22 und 23 des Strafgesetzbuches, BGBL 
Nr.60/1974, in einer der dort genannten 
Anstalten angehalten wird; 

2. in der Kranken.versicherung überdies für die 
Dauer der Untersuchungsha,ft; 

3. in der Krankerr, Unfall- und Pensions ver
sicherung hinsichtlich der Geldleistungen, so
lange sich der Anspruchsberecht,iJgt,e im Aus
land aufhält; 

(2) Das Rwhen von Renten(Pensions)ansprü
chen aus der Unfallversicherun.g und aus der Pen
sionsversicherung nach A!bs.1 tritt nicht ein, 
wenn die Freiheitsstrafe oder die Anhaltung nicht 
länger aIs einen Monat währt oder der Auslands
aufenthalt in einem Kalenderjahr nicht zwei Mo
nate üherschreitet. 
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(3) Das Ruhen von Leistungsan~prüchen tritt 
ferner im Falle des A'bs. 1 Z. 3 nicht ein, 

1. wenn durch ein zwischensta>atliches überein
kommen oder durch eine Verordnung, die 
der Zustimmung des' Hauptausschusses des 
Nationalrates Ihedarf, zur Wahrung der Ge
genseitigkeit anderes Ibestimmt wird; 

2. wenn der Versicherungsträ.ger dem An
$pruchsherechtigten die Zustimmung zum 
Auslandsaufenthalt erteilt. 

(4) Hat ein Versicherter, dessen Leistungs" 
a,nspruch in der Krankenversicherung ruht, im 
~nland Angehörige0§ 123), so gebühren ihm die 
für diese Angelhörigen vorgesehenen Leistungen. 

dung der BiUigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 des 
Lohnpfändungsgesetzes, BGBL Nr. 5'1/1955, gilt 
entSiprechend. " 

22. § 104 Albs. 6 erster und zweiter Satz haben 
, zu lauten: 

. "Die Renten (Pensionen) und das ühergan-gs
geld aus der Untall- und Pensionsversicherung, 
ferner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung 
sind in der Regel im Wege der Postsparkasse zu 
zahlen. Gebühren für die Zustellung von Renten 
(Pensionen) und von übergan'gsgeld aus der Un
faU- und Pensi.onsv·ersicherung, ferner von Pflege
,g.eld aus der Unfallversicherung sind vom Ver

, sicherungsträger zu zahlen." 
'(5) Hat ein Versicherter, dessen Leistungs

ampruch in der UnfaUversicherung und in der 23. Im § 107 Abs. 5 ist der Ausdruck ,!§ 108 
Pension,s,versicherung ruht, im Inla.nd Angehörige, . Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 108" zu er
so gehührt diesen im Inland sich aufhaltenden setz·en. 
AngehÖrigen, die im 'FaUe des Todes des Ver
sicherten - in der Unfallversicherung im Falle 
des Todes infolge des Aribeitsunfa:lles (der Berufs
krankheit) - Anspruch auf Hinter:bliebenenrente 
(Pension) haiben, eine R·ente (Pens,ion) in der Höhe 
der hallben ruhenden Rente .~Pension) mit Aus
nahme allfälliger Kinderzuschüsse und des Hilf
losenzuschusses. Zu dieser Rente (Pension) gebüh
ren aUfäUige Kinderzuschüsse in der Höhe, wie 
sie zu der ruhenden Rente (Pension)ge'bühren. 
Der Anspruch steht in f(Jlgender Reihenfolge zu: 
Ehegatte, Kinder, Eltern, Geschwister. 

24. Im§ 110 A'bs. 1 Z. 2 Et. a ist der Aus
druck "Fürsorgeträgern" durch den Ausdruck 

: "Trä,gern der Sozialhilfe" zu ersetzen. 

Artikel II 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung. 
wird in seinem Zweiten Teil geändert wie folgt: 

1. Im ,§ .16,6 Abs. 1 ist der Punkt am Ende 
,der Z. 2 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als 
. Z. J ist anzufügen: 

(6) Leiswngen nach Albs. 4 und 5 gebühren 
Angelhörigen nicht,deren Beteiligung an der straf- ,,3. solange die Versicherte während des An-
:baren Handlung, die die 'Frdheitsstrafe oder die s.pruches· auf Wochengeld eine Erwerbs-
Anhaltung QAlbs. 1 Z. 1) verursacht :hat, durch tätigkeit .ausübt, in der Höhe des aus dieser 
rechtskräftiges Erkenntnis des Strafgerichtes oder Erw.erbstätigkeit erzielten Eink.ommens." 
durch rechtskräftigen Bescheid einer Verwaltungs
,behörde 'festgestellt ist.§ 8,8 Albs. 3 ,gilt ent- : 
$prechend.". 

20. Im ,§ 98 Abs. 1 Z. 1 ist· der Ausdruck 
"Träger der öffentlich'enFürsorge" durch den 
Ausdruck "Träger der Sozialhilfe" zu ersetzen. 

2'1. a) Im § 98 a lAbs. 1 sind die Z. 1 bis 3 
durch folgende Z. I/bis 4zu ersetzen: 

,,1. Wochengeld aus der Krankenversicherung; 

2. Rem·en .aus der Unfallversicherung sowie das 
übergangsgeld (§ 199); 

3. Pensionen aus der Pensionsversicherung ein
schließlich der Ausgleichszulagen; 

4. Obergangsgeld aus der Pensionsversicherung 
(§ 306)." , 

,be) I§ 98 a Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Di-e im A:bs. 1 Z. 2 und 4 .angeführten 
Bezüg,ekönnen nur dann gepfändet werden, wenn 
nach den Umständen des FaHes, insbesondere nach 
der Art der vollstreckbaren Forderung und der 
Höhe der zu pfändenden Geldleistung, die Pfän-

2. § 1'68 hat zu lauten: 

"Aufwendungen für das Woch~ngeld 

§ 168. Die Aufwendungen für das Wochengeld 
~§ 162) sind unJbeschadet des aus Mitteln des 
Familien:lastenausgloeichsfonds zu leistenden Er
satzes von den Trägern der Krankenversicherung 
zur Hälfte zu tragen." 

Artikel III 

Das Allgemeine Sozialversi.cherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Dritten Teil geändert wie folgt: 

1. § 175 Abs. 2 Z. 7 hat zu lauten: 

,,7. auf einem Weg von der Arbeits- oder 
Ausbildungsstätte, den der Versicherte zu
rücklegt, um während der Arbeitszeit, ein
schließlich der in der Arbeitszeit liegenden 
gesetzlichen sowie kollektivvertraglich oder 
betrieblich vereinbarten Arbeitspausen, in 
der Nähe der Arbeirsc oder Ausbildungs
stätte oder in seiner Wohnung lebenswichtige 
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per~önliche Bedürfnisse zu befriedigen, an~ I rung.sgesetzes versicher()en Angehörigen. erhalten 
schheßend auf dem Weg zurück zur Arbeits- die He.ilbehandlunggemäß § 191 erst vom Beginn 
oder Ausbildungsstätte sowie bei dieser Be- des dritben Monats nach dem Eintritt des Versi
f6edigung der' lebensnotwendigen Bedürf- cherungsfalles an." 
nisse, sofern sie in der Nähe der Arbeits
oder Aushildungsstätte, jedoch außerhal:b der 
Wohnung des Versicherten erfolgt;" 

2. Im § 176 Albs. 1 Z. 8 ist der Ausdruck 
"Arheitslosenversicherungs,gesetz 19'58" durch den 
Ausdruck "Arbeitsloselwersicherungsgesetz 1977, 
BGBl. Nr. 609".zu ersetzen. 

3. Im ,§ 18/1 .A:bs. 3 ist der Ausdruck ,,§ 76 b 
A:bs.1 Z. 2" ,durch eLen Ausdruck ,,§ 76h Albs. 1" 
zu ersetzen. 

4. § 181 a Albs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"W,enn der VersicherungsfaU in Ausijbung der den 
Mitgliedern der ,im § 176 A:bs. 1 Z. 7 genannten 
Körperschaften {Verein~gungen) obliegenden 
Pflichten eingetreten ist, gilt im Falle einer zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden Zusatzversicherung 
gemäß § 2'2 aals Bemessuiligsgrundlage das 
11/2-fache des sich nach§ 18,1 ..Nbs. 1 'erster Satz 
jeweils ergebenden Betrages, sofern sich nicht aus 
der Anwendung der §§ 17,8 Ibis 18'1 eine höhere 
Bemessungsgrunalage ergübt. " \ 

5. Im § 185 Abs. 2 zweiter Satz ist der Aus
druck "Fürsorgeträger" durch den Ausdruck 
"Träger der Sozialhilife" zu ,ers,etzen. 

6. a) Die Überschrift des § 18,6 Hat zu lauten: 

"Mittel der U nf,allverhütung und der Vorsorge 
für eine erste Hilfeleistung" 

h) § 186 Einleitung hat zu lauten: 

"Mittel ,der Ul1'fallverhütung und der Vorsorge 
für eine erste Hilfeleistung sind :inshesondere:" 

c) Im § 18'6 ist der Purukt am Schluß der Z. 5 
durch ein,en Strichpunkt zu ersetzen; als Z. 6 ist 
anzuJügen: 

,,6. die Zusammenafibeit mit Einrichtungen 
und Organisationen, 'zu deren Aufgaben der 
Transport von Verletzten (Erkrankten) gehört." 

7. § 192 'erster Satz hat zu lauten: 

"Die gemäß§ 7 Z. 2 lit. 'b teilversicherten 
Zwischenmeister {Stückmeister), die gemäß § 7 
Z.3 lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter, 
die gemäß den §§ 8 und 19 Unfall versicherten, 
die selbständig erwerbstätig sind, sowie ihre im 
Betrieb täti,gen gemäß § 19 Abs. 1 Z. 2 versicher
ten Angehörigen, ferner die gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. hund i dieses Bundesgesetzes teilversi
cherten Schüler und Student'en, die gemäß den 
§,§ 3 und 11 A:bs. 1 Z. 1 des Bauern-Sozialversi

Artikel IV 

Das AUgemeine Sozialversicherung~ges'etz in der 
im Art. I Eiruleitung 'hezeichneten Fassung wird 
in seinem Vi,erten Teil geändert wie foLgt: 

1. Im § 22'7 ist der Punkt am Ende der Z. 10 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als Z. 11 ist 
anzufügen: 

,,11. in dem Zweig der Pensionsvers,icherung, in 
dem die letz()e vorangegangene Versicherungszeit 
vorliegt, die voOr dem 1. Jänner 1973 gelegenen 
Zeiten eiruer unentgeltlichen beruflichen Aushil
dung eines Beschäd1gten im Sinne des§ 21 des 
Kriegsopif'erversorgungsgesetzes 1957." 

2. a) Im § 228 Abs. 1 Z. 1 ist nach der Et. a 
eine lit.b mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

"Ib) sich in Anstaltspflege bdunden hat, die un
mittelbar an eine Zeit im Sinne der lit. a 
anschLießt und die im ursächlichen Zusam
menhang mit dem K,riegsdienst oder der 
K,riegsgefangenschaft steht, w'enn der Ver
sicherte einen bescheidmäßig zuerkannten 
Anspruch ,auf eine Beschädigtenrente nach 
dem Kriegsopferversürgungsgesetz 1957 auf 
Grund einer Minderung der Erwerbsfähig
keit von mindestens 70 v. H. hat." 

Die hisoheri,ge lit. berihält die Bezeichnung Ht. c. 

b) Im § 22:8 Abs. 1 ist der PUIllktam Ende der 
Z. 6 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als 
Z. 7 und 8 sind anzufügen: 

,,7. in dem Zweig der Pensionsversich,erung in 
dem die letzte vorangegangene B<eitrags- oder Er
satzzeit vorliegt, hzw. Ibeim FeMen einer solchen 
in dem Z'weig ,der Pensionsversicherung, in dem 
die ,erste nachfolgende Beitrags- oder Ersatzzeit 
vorliegt, Zeiten der Anstaltspflege, die unmittel
hJJr an den 9. Mai 1945 anschließen und die im 
ursächlichen Zusammen,ha,ng mit einer Gesund
heitsschädigung infolge ,eines der in § 1 Abs. 1 
lit. c oder Abs. 2 des Opferfürsorgegesetzes ange
führten Gründe stehen, wenn der Versicherte 
einen bescheidmäßig zuerkannten An~pr'uch auf 
eine Beschädigt,enrente nach dem Opferfürsorge
setz auf Grund einer Minderung der Erwerbsfä
higkeit v'on mindestens 70 v. H. hat. Unmittel
harkeit ist .auch gegeben, wenn die Heimkehr aus 
einem Einsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 des Opfer
fürsorgegesetzes oder aus Haft od'er Anhaltung 
im Sinn'e des § 1 A:bs. 7 erster Satz des Opferfür
sorgegesetzes zwar späber, jedoch innerhaLb des 
im A;bs. 2 Ibezeichneten Zeitraumes gelegen ist; 

cherungsgesetzes Unifallversicherten sowi,e die ge- 8. in dem Zweig der Pensronsversicherung, in 
mäß § 111 Albs. 1 Z. 2 des Bauern-6ozialversiche- I dem die letzte vorangegangene B<eitrags-oder Er-

2 
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s.atzzeit vorliegt, bzw. beim Fehlen einer solchen 
in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem 
die erste nachfolgende B,eitrags- oder Ersatzzeit 
vorliegt, die vor dem 1. Jänner 19'% gelegenen 
Zeiten der im § 227 Z. _11 angeg,ebenen Art nach 
Maßgalbe der jeweils in Gelmng gestandenen Vor
sch,rifoen über die Versorgung d,er Kr,iegsopfer." 

3. Im § 234 Albs. 1 Z. 7 ist der Ausdruck "Ar
beitsbsenv,ersicherungsgesetzes, BGißl. Nr. 184/ 
'1949, in der jeweils geltend\!n Fassung" durch den 
Ausdruck "Arlbeitslosenversicherungsg>esetzes 1977 
in der jeweils geltenden Fassung" zu ersetzen. 

2. a) Die überschrift des § 324 hat zu lauten: 

"Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe" 

Ib) Im § 324 Aibs. 1 erster Satz ist der Ausdruck 
"ein Fü,rsorgeträger" durch den Ausdruck "ein 
Träger der Sozialhilfe" sowie der Ausdruck "dem 
Fürsor,geträger" jeweils durch den Ausdruck "dem 
Träger der Sozialhilfe" zu ersetzen. 

c) Im § 324 A!bs. 3 erster Satz ist der Ausdruck 
,,·eines Fürsorgeträgers" durch den Ausdruck 
"eines Trägers der Sozialhilfe" und der Ausdruck 
"Fürsorgeträg·er" ·durch den Ausdruck "Träg,er der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

4. Im § 292 Ahs. 4 lit. f ist der Ausdruck" all- d) Im § 324 Albs. 3 dritter Satz ist der Ausdruck 
gemeinen Fürsorge" durch den Ausdruck "Sozial- "Fürsorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der 
hilfe" zu ersetzen. Sozialhilfe" zu ersetzen. 

5. a) Die Oberschr~ft des § 297 hat zu lauten: 

"Verwaltungshilfe der Träger der Sozialhilfe" 

b) Im § 297 erster Satz ist der Ausdruck "Für-
sorgeträgers" durch den Ausdruck "Träger~ der 
Sozialhilf'e" 'zu ersetzen. 

c) Im § 297 zweiter Satz ist der A,usdruck "Für
sorgeträger" durch den Ausdruck "Tll"äger der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

6. Im § 29'8 Ahs. 3 Jst der Ausdruck "Fürsorge
trä.ß'er" durch den Ausdrud~ ·"Träger der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

7. a) im § 299 Abs. 1 ist der Ausdruck "Für
sorgeträgers" durch deru Ausdruck "Trägers der 
Sozialhilf.e" zu ersetzen. 

b) Im § 299 Abs. 3 ist der Ausdruck "Fürsorge
verbände" durch den AUsdruck "Träger der Sozi
alhilfe" zu ersetzen. 

8 . .Im § 308 Albs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 7 Z. 1" 
durch den Ausdruck ,,§ 7 Z. 1 lit. a his d" zu 
ersetzen. 

Artikel V 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in der 
im. Art. I Einleitung hezeichneten Fassung wird 
in s.einem Fünften his Zehnten Teil geändert wie 
folgt: 

1. a) Die überschrift des Abschnittes. lIdes 
Fünft,en Teiles hat zu lauten: 

"Beziehungen der Versicherungsträger zu den 
Trägern der Sozialhilfe." 

Ib) Die übersChrift des § 323 hat zu lauten: 

"Pflichten der Träger der Sozialhilfe" 

c) Im § 323 ist der Ausdruck "Träger der 
öffentlichen Fürsorge (Fürsorgeträger)" durch den 
Ausdruck "Träger der Sozialhilfe" zu ersetzen. 

3. a) Im § 325 Albs. 1 ist ,der Ausdruck "Für
sorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der 
Sozialhilfe" der Ausdruck "Fürsorgeleistung" 
jeweils durch den Ausd,ruck "Leistung der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

Ib) Im ,§ 325 Aibs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck "Für
sor,geleistungen," durch den Ausdruck "Leistungen 
der Sozialhilfe," zu ersetzen. 

4. a) Im § 326 Abs. 1 ,ist der Ausdruck ,iFür
sorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der So
zialhilfe" und der Ausdruck "Fürsorgeleistung" 
durch den Ausdruck "Leisturug der Sozialhilfe" 
zu ersetzen. 

h) Im § 326 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck "Fü'r
sorgeleistungen', " durch den Ausdruck ,,·Leistungen 
der SoziaIhilfe," zu ersetzen. 

5. Im § 327 ist der Ausdruck "Fürsorgeträger" 
durch den Ausdruck "Träger d·er Sozialhilfe" und 
der Ausdruck "Fürsorgeleistung" durch den Aus-
d,ruck "Leistung der Sozia}hilf,e" zu ersetzen. . 

6. Im § 329 ist der Ausdruck "Fürsorgeträger" 
durch den Ausdruck "Träger der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

7 .. a) Lm § 330 Albs. 1 ist der ,Ausdruck "Für
sor,geträgers" durch den Ausdruck "Trägers der 
Sozialhilf'e" und der Ausdruck "Fürsorgeleistung" 
durch den Ausdruck "Leistung der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

;b) Im§ 330 A'hs. 2 ist der Ausdruck "Fürs{)rg,e
träger" durch den Ausdruck "Träger der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

c) Im § 330 Ahs. 2 2. 1 ist der Ausdr~ck "f'ür
sorgeleistung" durch den Ausdruck "Leistung der 
Sozialhilfe" und der Ausdruck "Fürsorgeträger" 
durch den Ausdruck "Träger der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

d) Im § 330 Albs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck "Für
sorgeträger" durch den Ausdruck "Träg.er der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 
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e) Im § 33'0 Abs. 3 ist der Ausdruck "Fürsorge
trägers" durch den Ausdruck. "Trägers der Sozial
hilfe" und der Ausdruck. "Fürsorgeträger" durch 
den Ausdruck. "Träger der Sozialhilfe~' zu er
s'etzen. 

8. Im § 33.1 ,ist der Ausdruck. "Arheitslo&enver
sicherun:gsgesetzes 1958" durch den Ausdruck 
"Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977" zu er
setzen. 

9. § 349 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Hiebei finden die Bestimmungen des § 341 mit 
der Maßg.ahe sinngemäß Anwendung, daß an die 
Stelle der Krztekammer die zuständige gesetzliche 
berufliche Vertretung tritt." 

10. Im § 354 Z. 3 ist der Ausdruck "Fürsorge
träger" durch den Ausdruck "Träger der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

11. Im § 359 Albs. 2 ist der Ausdruck "Ai:1beits
losenversicherungsgesetz 1958" durch den Aus
druck "Af1beitslmenv:ersicherungsgesetz 1977" zu 
ersetzen. 

12. Im § 3M A'bs. 2 letzter Satz ,ist jeweils der 
Ausdruck "Träger der öffentlichen Fürsorge" 
durch den Ausdruck ,;träger der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

13. Di'e überschrift des 2. Unterabschnitts des 
Abschnitts H des Siebenten Teiles hat zu lauten: 

"Verfahren über Ersatzansprüche der Träger der 
Sozialhilfe gemäß Abschnitt n des Fünften 

reHes." 

14. Im § 3,69 ist der Ausdruck "Fürsorgeträger 
und Gemeinden" durch den Ausdruck "Träg,er der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

15. Im§ 3:83 Albs. 4 ist jeweils der Ausdruck 
"F:ürsorgeträger" durch .den Ausdruck "Träger 
der SoziaLhilfe" zu ers·etzen. 

16. Im § 40.4 Albs. list der Ausdruck "Fürsorge
träger" durch den Ausdruck "Träger der Sozial
hilfe" zu ers,etzen. 

17. Im § 406 Albs. 1 lit. !b ist der Ausdruck 
"Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958" durch den 
Ausdruck "Arheitslosenversicherung&gesetz t'977" 
zu ersetz·en. 

18. Dem § 418 ist em Abs. 8 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(8) Auh,raggeber ,im Sinne des § 3 Z. 3 des 
Datenschutzgesetzes, BGEL Nr. 565/1978, ist hin
sichtlich der in den Abs. 5 bis 7 genannten Auf
ga:ben stets die Hauptstelledes Versich,erungs
trägers." 

19. § 444 Abs. 4 hat zu entfallen. 

2'0. Im § 447 c Albs. 4 vierter Satz sind die 
Worte "des Bundesministeriums für soziaIe Ver
waltung im 'Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster·ium für 'finanzen" durch die Worte "des 
Bundesministers für soziale Verwaltung im Ein
vernehmen mit dem Bundes;minister für Finan
zen" zu ersetz,en. 

21. a) Im § 447 g Abs. 3 ist der Ausdruck 
,,(§ 61 AIVG 1958)" durch den Ausdruck ,,(§ 61 
AIVG 1977)" zu ,ersetzen. 

b) § 447 g Abs. 4 hat ZJU lauben: 
,,(4) Zur AbgeltuThg der Aufwendungen, die d'en 

Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der ErsatZJzeiten gemäß § 227 Z. 11, § 228 Albs. 1 
Z. 1 lit. b sowie § 22'8 Abs. 1 Z. 7 und 8 er
wachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach Albs. 1 
aus Mitteln der Kriegsopf'erversorgung sowie aus 
Mitveln der Opferfürsorge jeweils ein jährlicher 
Pauschbetrag zu überweisen. Ausmaß und Fällig
keit dieser Pauschlbeträge werden durch ein be
sonderes Bundesgesetz 'bestimmt." 

Die bisherigen Abs. 4 ibis 7 erhalten die Bezeich
nung Abs. 5 bis 8. 

22. § 455 Abs. 2 hat zu lauten: 

,;(2) Der Hauptvdband hat für den Bereich der 
Krarukenversicherunge1ne Mustersa tzunga ufzu
stellen, die der Genehmigun,g durch den Bundes
minister für soziale Verwaltung bedad .. Der 
HauptveI'band kann Bestimmungen der Muster
satzun,g für alle Versicherungstd~ger oder be
stimmte Gruppen von Venich,emngsträgern für 
ver'bindlich erklären, insoweit dies zur W.ahrung 
der Einheitlichkeit der Durch:führung sozialver
sicherungsrech tlicher Bestimmun,gen notwendig 
erscheint. Er hat dabei auf das Inter,esse der Ver
sicherten und der Dierustgeber nach einer bundes
einheitlichen, Vorgangs weise der Versicherungs
trä,ger Bedacht Z1,l nehmen. Die Wirkung der 
Venbindlichkeit von iBesümmungen der Must'er
satzung bedarf der Genehmigun,g durch den 
Bundesminister für soz,ial,e Verwaltung. Die ver- I 

bindlichen Bestimmungen sind in entsprechender 
Anwendung des Abs. 1 in der Fachzeitschrift 
,Soziale Sicherheit' zu verlautbaren. Die verlaut
barten verbindlichen Bestimmungen sind Bestand
teil der Satzung der in Betracht kommenden 
Versicherungsträger. " 

Ar ti k e lVI 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die ,gemäß § 20 A:bs. 2 des Allgemeinen 
Sozial versicherungs gesetzes inder vor dem 1. Jän
ner 1980 geltenden Fassung bestehende Höherver
sicherung für Mitglieder der im§ 176 Abs. 1 Z. 7 
genannten Körperschaften (Vereinigungen), soweit 
sie-am 31. Dezernber 1979 noch aufrecht ist, endet 
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mit Ahla·uf dieses Ta.,ges. Der zuständige Versiche
rungsträger hat aus dieser Versich·erun,g, sofern 
und solange die Voraussetzungen hiefür g,egeben 
sind und nicht .Albs. 6 anwendbar ist, noch die 
vor dies·ern Zeitpurikt unter Berücksichtigung der 
Höherversicherung bescheidmäßig zuerkannten 
Geldleistun,gen sowie nachdem Tod des Beziehers 
einer derartigen Geldleistung die für Hinterblie
bene' in Betracht kommenden Geldleistunlgen zu 
gewähren. 

(2) Für die bis 31. Dezember 1979 eingezahlten 
Unfall- und Pensions'"I'ersicherungsibeiträge ge
buhrt die Vergütung im Sinne des § 82 Ahs. 1 des 
AHg.emeinen' Sozialversicherungsgesetzes nach den 
am 31. Dezember 1979 in Geltung gestandenen 
Vorschriften. 

(3) Die Bestimmung des Art. II Z. 1 ist nur 
aruzuwenden, wenn der Versicherungsfall nach 
dem 31. Dezember '197geingetreren ist. 

(4) Ist eine Person am 1. Jänner 1980 auf 
Grund der Folgen eines Unfalles, der erst gemäß 
§ 175 Abs. 2: Z. 7 des AHgemeinen Sozialver
sicherungsges.etzes in der Fassung des Art. III Z. 1 
als Arbeitsunfall anerkannt wird, völlig erwerbs
unfähig, so sind ihr die Leistungen aus der Unfa.l1-
versicherung zu gewähren, wenn der Versiche
rungsfall nach dem 31. Dezember 19'55 eingetreten 
is,t und der Antrag bis 31. Dezember 1980 
gestellt wird. Die LeistJungen sind frühestens 
ab 1. Jänne'r 1980 zu gewähren. Wird der Antrag 
später eingesteHt, gebühren die Leistungen ab dem 
auf die AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

(5) Im Falle des ,durch einen Unfall verursach
ten Todes des Versicherten, der erst gemäß § 175 
Ahs. 2 Z. 7 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art.IH Z. 1 als 
Aribeitsun.fall anerkannt wird, sind die Leistungen 
der Unfallversicherung an die Hinterbliebenen zu 
gew~hren, wenn der Versicherungsfall .nach dem 
31. Dezember 1955 eingetreten ist und der An
trag bis 31. Dezember 1980 gestellt wil'ld. Die Lei
stungen sind frühestens :lib 1. Jänner 1980 zu ge
währen. Wird der Antrag später gestellt, gebüh
ren die Leistungen aJb dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten. 

(6) W,erden die Mitglieder einer der im § 176 
Abs. 1 Z. 7 des Allgemeinen Sozialversich.erungs
gesetzes genannten Körperschaften (Vereinigun
gen) durch Vemrdnung g·emäß § 22 ades AHge
meinen Sozialversich,erungsg,esetzes in der Fassung 
des Art. I Z. 7 in die Zusatzversicherung in der 
Unfallversicherung einbezogen, so sind die im 
Zeitpunkt des Beginnes dieser Zusatzversicherung 
den Mitgliedern (den ehemali.gen Mitgliedern) 
dieser Körperschaft (Vereinigung) bzw. deren 
Hinterbliebenen gebührenden Geldleistungen aus 
der Unfallversicherung auf Antrag von dem zur 
Gewährung dieser Leistungen Ibisher zuständigen 
Versich·erungsträger neu festZiustellen, wenn der 

Versicherun,gsfall in Ausubung der diesen Mit
gliedern olbliegenden Pflichten vürdiesem Zeit
punkt eingetreten ist. Der Neuf.eststeHung ist als 
Bemessungsgrundbge aer 11/2.~fach·e Betrag der 
sich gemäß § 181 Abs. 1 erster Satz des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz.es jeweils .erge
benden Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen, 
sofern d-er gebührenden Geldleistung zu diesem 
Zeitpunkt nicht eine höhere Bemessungsgrund
lage zugrunde liegt. 

(7) Eine gemäß Albs. 6 neufest'ß·estellte Geld
leistung gehührt a'b dem Zeitpunkt des Beginnes 
der Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 
(§ 22 a Abs. 3 des AHgemeinlen Sozialversiche
nmgsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 7), 
wenn der Antr.aig innerhalb eines Jahres nach 
diesem Zeitpunkt gestellt wird, ans-onsten ahdem 
der Antragstellung folgenden Monatsersten. 

(8) Die Bestimmungen des § 227 Z. 11 und des 
§ 22-8 Ahs. 1 Z. 1 lit. h, 7 und 8 des Allgemeinen 
Soziahrersicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. IV Z. 1 und 2 sind nur anzuwenden, wenn 
der Stichtag nach dem 311. Dezemlber 1979 liegt. 

(9) § 455 Albs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. V Z. 22 gilt 
für ve,rhindliche Bestimmung·en der Mustersat
zung, die v-or dem 1. Jänner 1980 in der Fachzeit
zeitschrift "Soziale Sicherheit" verlautbart worden 
sind, mit der Maßgabe, daß die Wirkung der Ver
bindlichkeit nicht der Genehmigung des Bundes
ministers für soziaLe Verw-altung hedarf; solche 
verbindliche Bestimmungen werden mit Wirksam
keit ab 1. Jänner 1980 Bestandteil der Satzungen 
der in Betracht kommenden Versicherungsträger. 

Artikel VII 

SchI ußbestimm ungen 

(1) Bei den gemäß§ 16 Z. 2 ,des iBundes,ges.etzes 
über die Sozialversicherung freiberuflich selbstän
dig Erwerbstätiger in derPensionsversicherung 
befreiten P,ersonen ,gelten die §.§ 2'53 ib bzw. 276 b 
des Al!&emeinen Sozialversicherungsgesetzes mit 
der Maßgaibe, daß 

a) an di·e Stelle der im Albs. 1 lit. c vorgese
henen Beitra·gsmonate der Pflichtversiche
rung in der Pensionsversicherung Beitrags
monate der freiwilligen Weiterversicherung 
in der Pensionsversich,erung nach dem Allge
meinen Sozialv'ersicherung~gesetz treten, 
sofern während dieser Zeit eine Erwerbs
tätigkeitausgeübt wurde, die an sich die 
Pflichtversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz begründen würde 
und daß 

b) ne:ben der Voraussetzung des Abs. 1 Et. d 
die weitere Voraussetzung des § 14 des 
Bundesgesetzes ülber die Sozialversicherung 
freiberuflich selbständig Erwerbstätiger er
füllt sein muß. 
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(2) Soweit nach den Bestimmungen des Allge
meinen SoziaJ.versicherungsgesetzes Einheitswerte 
bnd(forst)wirtschaftlicher Betriebe heranzuziehen 
sind, sind hiebei Knderungen dieser Einheitswerte, 
die au.f Grund des Bewlertungsänderungsgesetz,es 
1979, IBGBI. Nr. 318, zum Hauptfeststellungs
zeitpunkt 1. Jänner 1979 vorgenommen werden, 
für die Zeit vor dem 1. Jänner 1981 nicht zu be
rücksichtigen. 

(3) Bei der Anwendung der Bestimmung des 
Art. VI Albs. 31 erster Satz der 29. Novelle zum
AI1gemeinen Sozialversicheningsgesetz, BGBL 
Nr. 31/1973, gelten für Zeiträume ab dem 1. Jän
ner1973 als Knderungen des maßgebenden Sadl
verhaltes alle Sachver'ha1tsänderung~n, die nadl 
der jeweils alb 1. Jänner 1973 geltenden Rechtslag,e 
einen Einfluß auf die AusgIeichszulage bewirken. 
Als derartige KnderUlligen des Sachverhaltes gelten 
jedoch nicht Einlwmmenserhähungen, die sich 
ausschließlich durch die Anwendung des § 292 
Nbs. 10 des AHgemeinen SoziaIv,ersicherungsge
setz'es sowie die Einführung und die Erhöhung 
des Versicherungswertes ,g,emäß § 12 Albs. 2 des 
Bauern-fPensionsversich,erungsgesetzes bzw. § 23 
Abs. 2 des Bauern-Sozialv.ersicherungslgesetzes er
geben. Der nam Art. VI Abs. 30 der 29. Novelle 
zum Allg'emeinen Sozialversimerungsgesetz, 
BGBL Nr. 31/1973, weiter zu gewährende Betrag 
an Ausgleimszulage mindert sich um }enen Be
trag, um den eine Ausgleichszula,ge bei einer 
solchen Samverhaltsänderung zum Zeitpunkt 
dieser Sachv,erhaltsänderung zu vermindern wäre, 
unahhängi,g dav'on, Gib ·eine solme Ande.rung einen 
Einfluß auf die Ausgleichszulage nam dem Stand 
der gesetzlichen Vmsmriften zum 31. Dezember 
1972 gehabt hätte. f'ür Zeiträume alb dem 1. Jän
ner 1977 gelten Erhöhungen der Einheitswerte 
nach dem A!b.gaJbenänderungsigesetz 1976, BGBL 
Nr. 143, j,edenlalls als Knderung des maßgebenden 
Sachverhaltes im Sinne des Art. VI Abs. 31 der 

. 29. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz Ibzw. als Knderung der für di'e Zuerken
nung der Ausgleimszulage maßgebenden Sam
und Rechtslag,e .gemäß§ 296 Abs. 3 des Allgemei
nen Soz.ialversich,erungsgesetzes ungeachtet dessen, 
da·ß sie am 31. Dezem:ber 1972 keine A uswir
kungen auf die Ausgleimszulage gehabt hätten 
und ,unabhängig davon, ob am 1. Jänner 1976 das 
Eigentum am land(forst)wirtsma:ftlichen Bet·rieb 
nom !bestanden hat. 

.(4) Der Beitrag des Bundes zum AusgIeims
f.onds der Krankenversimerungsträger (§ 447 a 
Abs. 3 des Ailgemeinen Sozialv'ersicherungs,ge
setzes) ist für das Geschäftsjahr 1980 nimt zu 
leisten. 

1(5) Abweichend von den tBestimmungen des 
§ 447 a Abs. 5 ,erster und zweiter Satz des Allge
mein1en Sozialversicherungsgesetz'es ist im Ge
,mä,ftsjahr 1980 von den J ahreseil1nahmen (,§ 447 a 
Abs. 2 des Allgemeinen ISozialvlersicherungsge-

setzes) der Rücklag.e nur so viel zuzuführen, daß 
sie am Ende dieses Geschäftsjahres 1,5 v. H. der 
Summe der Beitragseinnahmen der Gebietskran
kenkassen, der Versimerungsanstalt des österrei
chischen BeJ:1g'baues und der Sozialversicherungs
anstalt der gewerblimen Wirtsmaft als Träger der 
Krankenversicherung im vorangegangenen Ge
schäftsjahr heträgt. 

(6) Die allgemeine Unfallv,ersimerungsanstalt 
hat im Jahre 19'80 an den Ausgleichsfonds der 
Pensionsvers,imerungsträger (§ 447 g des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes) einen Betrag 
von 300 Mi!!. S zu ülberweisen. Dieser Betrag ist 
je zur Hälfte am lO.April und am 2.0. September 
1980 fällig. 

{7) Die Träg,er der Krankenversich,erung, aus
genommen die Versicherungsanstalt der österrei
chischen Eis'enlbahnen als Träger der Krankenver
sicherung für die im § 472 des AUgemeinen So
zialversicherungsgesetzes Ibezeimneten Personen, 
haben abweichend von den Bestimmungen des 
§ 444 Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversimerungs
gesetzes für das Geschäftsjahr 1980 

a) 2 v. H. der Ertri>ge an Versimerungshei
trägen ,an den Ausgleimsfonds der Pensions
versicherungsträger (§ 447 g. des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes) zu üher
welsen, 

h) die Aufwendungen der Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchung.en einschließlim der 
Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
der hiezu e1"'forderlimeneigenen Einrich
tungen Ibzw. der Bereitstellung ,entsprechen
der V ertragseinrich tung·en aus der ,gesonder
ten Rücklage zu !bestreiten. 

Für die Überweisung nam lit. a ist § 63 a ·des All
gemeinen Sozia1versicherungslgesetzes entspre
a.'1end anzuwenden. Reicht hei einem Träger der 
Kra11ikenversicherung die gesonderte Rücklage 
~ur Deckung der Aufwendungen namlit. h ni mt 
aus, so sind ihm die üherste.j.genden Aufwendun
gen aus der Rücklage des Ausgleichsf.onds der 
Krankenversim:erungsträ,ger (§ 447 a A'bs. 5 des 
Allgemeinen Sozialv;ersimerungsgesetzes) zur Ver
fügung zu stellen. 

(8) Albweichend von den Bestimmurugen des 
§ 472 aAlbs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungs.gesetzes 'beträgt in der Krankenversimerung 
für die im § 472 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsges,etzes hezeimneten Personen für das Ge
sc.häftsjahr 19'80 der vom Dienstgeber zur Bestrei
tung von Ausga;ben de'r erweiterten Heilbehand
Jung zu entrichtende Zuschlag zu den Beiträgen 
0,35 v. H. der Heitragsgrundlage. 

(9) Die Versicherungsanstalt der österreimischen 
Eisenbahnen als Träger der Krankenversicherung 
für die im § 472 des Allgemeinen 50zialversiche
rungsges,etzes 'bezeichneten Personen hat abwei
chend von dem im Zusammenhalt mit § 472' b 
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10 92 der Beilagen 

Z. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
anzuwendenden Bestimmungen des § 444 A'bs. 5 
des Allg,emeinen Sozialversicherungsges,etzes für 
das Geschäftsjahr 1980 

a) 2 v. H: der Erträge an Versicherungsbei
trägen der im § 472 a Abs. 3 des AUgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes bezeichne
ten ,gesonderten Rückhge zuzuführen, 

;b) di,e Aufwendungen d~r Gesundenuntersu
chungen einschließlich der Kosten für die 
Errichtung und den Betrieb der hiezu erfor
derlichen eigenen Einrichtungen 'bzw. der 
Bereitstellung ents'prechender Vertra,gsein~ 
richtungen aus der im § 444 Abs. 5 des All
gemeinen Sozialversichemngsgesetzes im 
Zusammenhalt mit § 472 Ib Z. 5 des Allge
meinen Sozialversicherungs,ges,etzes 'bezeich
neten gesonderten Rücklage zu bestreiten. 

(10) Die im § 23 Albs. 1 des Allgemeinen Sozial.., 
versicherungsgesetzes g,enannten Träger der Kran
kenversicherung, ausgenommen die Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen als 
Tdger der Krankenversicherung für die im § 472 
des Allgemeinen Sozialversicherungesgesetzes be
zeichneten Person,en, haben spätestens am 20. Sep-' 
tern!ber 1980 aus der gesünderren Rücklage (§ 444 
Albs. 5 des AHgemeinen Sozialversicherungsge
setzes) insgesamt 300 Mill. S an den Aus
gleich~fonds der Pensiünsversicherungsträger 
(§ 447 q des Allgemeinen Sozialversich·erungsge
setzes) zu überweisen. Die ,auf die einze1nert Träger 
der Krankenversicherung entfallenden, Anteile bei 
der Aufbringung dieses Betrages werden durch 
einen Schlüssel bestimmt, den der Hauptv·erband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger im 
Verhältnis der Erträge an Versicherungsbeiträgen ' 
in der Krankenversicherung im Geschäftsjahr 1978 
festzusetzen hat. Ist bei 'einem der im § 447 a 
Albs. 1 des Al!:gemeinen Sozialversicherungsge
setzes genannten Tr~ger der Krankenversicherung 
der auf ihn entfallende Anteil größ,er als die ge
sonderJje Rücklage (§ 444 Aibs. 5 des AlLgemeinen 

Sozial versicherungsgesetzes ) zum 31. Dez'ember 
1980, so ist ihm der fehlende Betrag aus der Rück
lage des Ausgleichsfonds. der Krankenversiche
rungsträger (§ 447 a Atbs. 5 des Allgemeinen So
zialversicherungsgesetzes) zur Verfügung zu 
stellen. 

Artikel VIII 

Inkmfttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, s,oweit im folg,en
den nichts anderes bestimmt wil'd, <lim 1. Jänner' 
19180 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 

a) rückwirk·end mit dem 1. Jänner 1979 
Art. VII Abs. 1; 

b) mit dem Beginn des Beit~agszeitraumes Jän
ner 198·0 Art. I Z. J 3. 

(3) Zur Vorbereitung der Durchführung der 
Zusatzversicherung in der Unfallversicherung ge
mäß § 22· ades Al1gemeinen Sozial versicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 7 können 
sch,on vor dem 1. Jänner 1980 von dem der Kund
machunlg dieses Bundesgesetzes .folgenden Tag an 
Maß.nahmen getroffen, hiebei in~besondere Ver
ordnung,en gemäß § 22 a d'es AlIg,emeinen Sozial
v.ersicherun.gsgesetzes ·in der Fassung des Art. I 
Z. 7 erlassen werden. Solche Verordnungen treten 
frühestens mit 1. Jänner 1980 in Kraft. 

Artikel IX 

Vollziehung 

Mit der V:ollziehung dieses Bundesg.esetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der'Bestimmungen des § 98 ades 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 21 der Bundesmi
nister rur soziaLe Verwaltung im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Justiz; 

b) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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Erläuterungen 

Das AHgemeine Sozialversicherungsgesetz ist 
zuletzt durch das Sozialrechts-Knderungsgesetz 
1978, BGBl. Nr. 684, mit Wirksamkeit ab 1. Jän
ner 1979 geändert worden. Seither sind eine Reihe 
von Anliegen aktuell gewor,den, deren Lösung 
im Rahmen einer 34. Novelle LZIllm ASVG ge
hoten erscheint. 

Zu den ,in der Regierungsvorlage vorgesehenen 
finalnziellen Maßnahmen wird bemerkt, daß sie 
vorwiegend der Entlastung ,des Bundeshaushaltes 
dienen. Bezüglich der finanziellen Auswirkungen 
wind im einzelnen auf Idie finanzieUen Erläute

. rungen verwiesen. 

In der seit .läng.erem anstehenden Frage der 
Schaffung eines 'befriedigenden Unfallversiche
rungsschutzes für ,die Mitglieder der Freiwillig,en 
Feuerwehren konnte gemeinsam mit den Beteilig
ten eine Lösung getroff.en werden. In Form einer 
durch Verordnung auszuspr.echendenZusamv,ersi
cherung soll bei ,einem "Feuerwehrunfall" eine 
Bemessungsgrundlage in einer bestimmten vom 
Einkommen der Betroffenen unabhängigen Höhe 
(im Jahre 1979 rund 100 000 S) gewährleistet sein; 
die gleiche Regelung soll auch für ,die Miuglieder 
der übl'igen im§ 176 Abs. 1 Z. 7 ASVG ge
nannten Körperschaften und Vereinigungen gel-
ten. ' 

Eine weitere Gruppe von Knderungen .betrifft 
ebenfaLls seit längerer Zeit v,erlangte pensionsver
sicherungsrechtliche Ver:besserungen zugunsten 
kriegsbeschäd1gter Versicherter bzw. von Ver
sicherten, die unter das Opferfürsorgegesetz fal
len. So sollen für Schwerhiegsbeschäd:i,gte Zeiten 
einer durch die Beschädigung verursachten An
staltspfl.ege, ,die unmittelhar an die Kriegsdienst
leistung (Kriegsgefangenschaft) bz'W. die Heim
kehr aus ihr anschließen, als Ersatzzeiten ,1n der 
Pensionsversicherung gelten. Eine analoge Rege
lung wird auch für Iden Bereich der' Opferfür
sorge vorgeschla:gen. Schließlich sollen Kriegsbe
schädigten, denen im Rahmen der Kriegsopfer
versorgung unentgeltliche berufliche Ausbildung 
vor dem 1. Jänner 1973 gewährt wurde, diese Zei
ten ,ebenfalls als Ersatzzeiten angerechnet wer
den. Die Regelung beseitigt eine bestJehende 
unterschiedliche v,ersicherungsrechtliche Behand
lung derartJiger Ausbildungszeiten, weil Zeiten 

dieser Art, sofern sie nach dem 31. Dez'ember 
1972 liegen, hereits als Beitmgsz,eiten inder Pen
sionsversicherung gdten. 

Zur Abgeltung der aus der Bef'Ücksichti.gung 
dieser Zeiten als Ersatzzeiten entstehenden Auf
wendungen soll aus eLen Mitteln der Kriegs
opferversorgung bzw. der Opferfürsorge ein B,e
trag, dessen Höhe ,in einem besonderen Bundes
gesetz festg,esetzt werden wir,d, an den Aus
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträger ge
mäß § 447 g ASVG 'Überwiesen werden. 

Eine weitere noch herauszuhebende Neurege
lung des Entwurfes 'betrifft die Ausweitung des 
Unfallversicherungsschutzes. Bntsprechend einer 
Anregung aus dem Kre~s der Interessenvertretung 
der Dienstnehmer, ,der ein konkreter ,im V'erlah
ren in Leistungssachen ablehnend entschiedener 
Anlaßfall zugrunde liegt, soll künftig ein Ver
sichener insbesondere auch hei ,der Einnahme des 
Mittagessens bzw. bei aruderen Tätigkeiten, die 
der Befriedigung lebenswichtiger Bedürfnisse die
nen, sof.ern sie außerhalb der Wohnung erfolgen, 
unter. dem Schutz der Unfallversicherung stehen. 
Die Neuregelung soH auch auf in der Vergangen-
heit liegende Fälle anwendbar sein. . 

Weitere Knderungen befassen sich mit einzel
nen Frag,en aus den Ber,eichen der Kranken-, 
der Unfall- und der Pensionsver<sicherung sowie 
der Verwaltung ,der Versicherungsträger. Schließ
lich enthält der Entwurf noch eine Reihe for
maler hzw. redaktioneller Kniderungen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
der Regelungen gründet sich auf den Kompe~ 
tenztatbestand "SozialversicherUJ11Igswesen" des 
Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG. 

Im einzelnen ist zu den Entwurfsbestimmungen 
folgendes zu .bemerken: 

Zu Art. IZ. 1 und 5, Art. III Z. 2, Art. IV Z. 3, 
Art. V Z. 8, 11, 17 und 21 lit. a (§§ 2 Abs. 2 
Z. 9, 19 a Abs. 6, 176 Abs. 1 Z. 8, 234 Abs. 1 
Z. 7, 331, 359 Abs. 2, 406 Abs. 1 Iit. bund 447 g 
Abs.3): 

Die in ,diesen Gesetzesstellen vorgenommenen 
Knderungen sind formeller Natur und henück
sichtigen, daß die jeweilige Gesetzesmaterie wie
derverlautbart wurde. 
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Zu Art. I Z. 2 (§ 7 Z. 1 lit. f): 

Im Hinblick auf die im Zusammenhang mit 
der Mehrfachversicherung hei gleichzeitiger Aus
übung mehre~er Erwerbstätigkeiten für den Be
reich des GSVG und BSVG vorgeschlagenen 
Regelungen (Aufhebung der Suibsidiarität der 
Selbständigen-Pensionsversicherung gegenüber der 
Pensionsversicherung nach dem ASVG) verliert 
die Hestimmung des § 7 Z. 1 lit. f ASVG ihre 
Bedeutung. Auf Grund der im Entwurf der 
2. Novdle zum GSVG vorgesehenen Knderung 
des § 4 Ah". 3 Z. 2 des GSVG würd,en näm
lich neben den Einkünften aus einer Lehrver
pflichtung ab Berufsschullehrer ohnedies auch die 
Einkünfte aus der gewerblichen selbständigen Er
werbstätigkeit in der Pensionsversichemng erfaßt. 
Die lit. fdes § 7 Z. 1 des ASVG soll daher auf-
gehoben wenden. ' 

Zu Art. I Z. 3 (§ 8 Abs. 6): 

Im Riahmen der gemäß § 3 A'bs. 1 Z. 2 BSVG 
versicherungspflichtigen Beschäftigung werden 
auch beruhbildende Schulen besucht. Da § 5 
Abs. 1 Z. 1 ASVG nur auf eine Vollversicherung 
gemäß § 4 ASVG Bezug nimmt, wird nun klar
gestellt, daß sich durch die auf Grund des BSVG 
bestehende Unfallversicherung eine Teilversiche
rung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h ASVG erübrigt. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 17 Abs._2): 

Im Hinblick auf die im Zusammenhang mit 
der Mehrfachversicherung bei gleichzeit,iger Aus
übung mehrerer Erwerbstätigkeiten für den Be
reich des GSVG und BSVG vorgeschlagenen Rege
lungen sollen auch im ASVG die Bestimmungen 
über ,die Weiterversicherung in der Pensionsver
sicherung ergänzt werden und eine Reg,elung für 
den Fall getroffen werden, daß ,die Voraussetzun
gen für die Weiterversicherung in mehreren Pen
sionsversicherungen (ASVG, BSVG und/oder 
GSVG) erfüllt werden. Die Weiterversicherung 
5011 in diesen Fällen nur in einer Pensions ver
sicherung zulässig sein, deren Auswahl dem Ver
sicherten überlassen bleibt. 

Zu Art. I Z. 6 fit. a, 7, 8, 11,.16 fit. c und 17, 
Art. III Z. 4 und Art. VI Abs. 1, 6 und 7 (§§ 20 
Abs. 2, 22 a, 28 Z. 2 fit. f, 37 b, 77 Abs. 5, 77 a 
und 181 a Abs. 2): 

Nach den geltenden Bestimmungen des ASVG 
ist bei Eintritt ,eines durch eine Geldleistung zu 
entschädigenden Versicherungsfalles bei einem 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehren für die 
Bemessung der ihm gebührenden Entschädigung 
die BetnessungsgruIJJdlage heranzuziehen, die sich 
für den einzelnen Feuerwehrmann auf Grund 
seiner sonstigen, unfallversicherungspflichtigen 
Erwer:bstätigkeit ergibt. Das gleiche gilt für die 
Mitglieder ,der übrigen im § 176 Albs. 1 Z. 7 
ASVG genannten Körperschaften (Vereinigun
gen). 

Mit der 30. Novelle zum ASVG, BGBl. 
Nr. 23/1974, erfuhr dieser Unfallschutz mit Wirk
samkeit ab 1. Jänner 1974 'eine Verbesserung. Sie 
ging auf ein Anliegen aus dem Bereich der Frei
willigen Feuerwehren zurück, das auch den 
Gegenstand einer Entschließung des National
rates bildete. Die in der Folge getroffenen Ge-: 
setzesäl1lderungen sehen für die Mitglieder der 
Freiwimgen Feuerwehren (Sowie für die Mit
glieder der sonstigen im § 176 Abs. 1 Z. 7 ASVG 
aufgezählten Körperschaften bzw. Vereinigungen) 
eine Höherversicherung vor, die von jedem Land 
oder j,eder Gemeinde bzw. der in Betracht kom
menden Körper.schaft abgeschlossen werden kann. 
Bei Abschluß einer solchen Höherversicherung 
wird die sich im Einzelfall ergebende Bemessungs
grundlage um einen fixen Betrag (der alljährlich 
valorisiert wird) aufgestockt; im Jahre 1979 be
trägt ,der Aufstockungsbetrag 33315 S. Der Bei
trag zur Höherversicherung wunde mit 16 S im 
Kalenderjahr festgesetzt. Für jeden zur Höher
versicherung angemeldeten Feuerwehrmann bzw. 
sonstigen Ver.sicherten wird vom Bund ein Bei
trag von 16 S zusätzlich entrichtet. 

Diese Vel'besserung des Unfallversicherungs
schutzes wurde von den Vertretern der Frei
willigen Feuerwehren u~d den Ländern als un
befriedigend emofunden und dabei insbesondere 
ins Treffen geführt, daß es nicht gelungen sei, 
die Angemessenheit der Beitragsleistung zu die
ser Versicherung nachzuweisen. Von der Höher
versicherung wurde jedenfalls nur in ,einem gerin
gen Umfang Gebrauch gemacht. 

Die Frage des Unfallversicherungsschutzes der 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren ist im 
Herbst 1978 erneut aktuell geworden. Im Zusam
menhang damit wurden vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung verschiedene Vor.schläge, 
u. a. auch der Vorschlag der Landeshauptmänner
konfer,enz vom 3. November 1978 geprüft. 

Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat darauf im Rahmen der Beantwortung zweier 
parlamentarischer Anfragen seine Auffassung zu 
diesen Vorschlägen dargelegt und die näheren 
Umstände angeführt, unter denen di.e Verbesse
rung des Unfallversicherungsschutzes für die Mit
glieder der Freiwilligen Feuerwehren möglich er
scheint. Das entsprechende Modell wurde anläß
lich einer Aussprache mit dem Präsidium des 
österreichischen Bundesfeuerwehrvel'bandes, an 
der auch die VerbindungssteHe der Bundesländer 
beteiligt war, im März 19/'9 im Bundesministe
rium für soziale Verwaltung erörtert. Dabei 
konnte volle Einigung zwischen den Gesprächs
teilnehmern erzielt werden. 

Unter Berücksichtigung dieses Modells soll 
nunmehr für die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren und der übrigen gemäß § 176 Abs. 1 
Z. 7 ASVG in Betracht kommenden Körper
sdlaften b:ow. Vereinigungen eine Zusatzversiche-
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rung in der Unfallversicherung eingeführt wer
den. Durch sie wird bei einern einschlägigen Un
fall auf jeden Fall eine Bemessungsgrundlage von 
99 948 S (im Jahre 1979) - das ist das Einein
ha;lbfache des Betl1ages, der in der Unfallversiche
rung der Gewerbetr,eibenden bzw. das Dreifache 
des Betrages, der in der Unfallv,ersicherung der 
Bauern im Jahre 1979 als Bemessungsgrundlage 
gilt - garantiert;' diese Bemessul1!gsgrundlage 
unterliegt der jährlichen Dynamisierung. Die 
Verbesserung soll auch für den Rentenbestand, 
das heißt für jene Renten gelten, ,die Mitgliedern 
bzw. -ehemaligen Mitgliedern einer nach § 176 
Abs. 1 Z. 7 ASVG in Betracht kommenden 
Körperschaft (Vereinigung) oder Hin terbliebe
nen nach solchen P,ersonen aus einschlägigen Un
fällen gebühren, die vor dem Beginn der Zu
satzversicherung eingetreten sind. Die Länder 
haben sich bereit erklärt, zu einer solchermaßen 
gestalteten Verbesserung des Unfallversicherungs
schutzes der Freiwillig,en Feuerwehren die in der 
30. Novelle zum ASVG vorgesehenen Beiträge 
für eine Höherversicherung zu leisten. 

Nach den in Aussicht gen011lmenen Änderun
gen wird mit dem Inkrafttreten der Bestimmun
gen über die Zusatzversicherung in der Unfall
versicherung die bisherige Höherversicherung in 
der Unfallversicherung aufgehoben. Die Zusatz
versicherung soll nicht hereits ex lege, sondern 
jeweils erst auf Grund einer Verordnung des 
Bundesministers für soz,iale Verwaltung wirksam 
werden. Voraussetzun'g für die Erlassung der Ver
ordnung i,st ein Antrag, der von jedem im § 22 a 
Abs. 2 ASVG auf.gezählten Rechosträger eing,e
bracht werden kann. Damit ist, ähnlich wie bei 
der freiwiLligen Höherver:sicherung, gewahrleistet, 
daß auch die Zusatzversicherung nur dann zu
stande kommt, wenn dies dem Wunsch der in 
Betracht kommenden P,ersonengruppen ent
spricht. Diese auch Art. 18 B-VG berücksichti
gende Lösung hat ihr Vorbild in der Begründung 
der Pflichtversicherung in der Sozialversicherung 
der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen 
(BGBI. Nr. 624/1978) bzw. in der im geltenden 
§ 20 Abs. 2 lit. c ASVG verankerten Regelung. 
Ihr wurde gegenüber einer Zusatzversicherung 
in Form einer freiwiI1igen Versicherung der Vor
zug gegeben, wt i1 diese in Anbetracht der An
wendbarkeit der neuen "Garantiebemessungs
grundlage" auf bereits eingetretene Versiche
rungsfälle zu widersprüchlichen Regelungen ge
tührt hätte. Die Neuberechnung dieser Altrenten 
muß auf der einen Seite unwiderruflich sein, auf 
der anderen Seite hätte aber ein Ende der frei
willigen Zusatzver:sicherung entlspr,echend dem 
Grundsatz einer freiwilligen Versicherung u. a. 
auch in Form einer Austrittserklärung normiert 
werden müssen. 

Zuständig für die Zusatzversicherung wird, um 
ihre DurchflÜhrung administrativ zu erleichtern, 
allein die Allgemeine Unfallv,ersicherungsanstalt 

sein. Die Konzentration der Zuständigkeit bei 
der Allgemeinen U nfalIve!'sichel'Ungsanstalt er
gibt sich aus dem neuen § 28 Z. 2 lit. f ASVG. 
B'ezüglich der Meldungen der Zusatzversicherten 
und der Fälligkeit der Beiträge für sie wurde 
zusätzlich zu den erforderlichen Regelungen eine 
Ermächtigung zur Erlassung -entsprechender Sat
zungsbestimmungen geschaffen, damit in diesen 
Bereichen soweit wie möglich auf die beson
deren Verhältnisse der in Betracht kommenden 
Versichertengruppen Rücksicht genommen wer
den kann {vgI.§§ 37 b letzter Satz und 77 a
Albs. 3). 

Hinzuzufügen ist noch, daß die Beitragsrege
lung im Einklang mit der ,erwähnten Einigung 
über das Konz-ept einer künftigen Zusatzver
'sicherul1!g in der Unfallversicherung und deren 
Finanzierung im wesentlichen unverändert die 
geltenden Bestimmungen über die Aufbringung 
der Mittel zur Höherversicherung in der Unfall
versicherung übernimmt. Sie geht von der An
nahme aus, daß daJdurch die Ausgaben der Zu
satzversicherung kostendeckend finanziert wer
den können. 

Zu Art. I Z. 6 lit. b (§ 20 Abs. 3): 

Im Hilllblick auf die im Zusammenhang mit 
der Mehrfachversicherung bei gleichzeitiger Aus
übung mehrerer Erwerbstätigkeit;en für den 
Bereich des ASVG, GSVG und BSVG vorge
schlagenen Regelungen könnten in jeder dieser 
Pensionsversicherungen Beiträge zur Höherver
sicherung bis zum vorgesehenen Höchstausmaß 
entrichtet werden. Zur Vermeidung dieser nicht 
bea:bsichtigten Folge wird vorgeschlagen, das 
Recht auf Höherversicherung während eines 
Kalenderjahres nach Wahl des Versicherten auf 
eine Pensionsversicherung zu beschränken. 

Zu Art. I Z. 9 (§ 31 Abs. 3 Z. 19 und Abs. 8): 

Mit der 32. Novelle zum ASVG, BGBI. 
Nr. 704/1976, wurden mit Wirksamkeit ab 1. Jän
ner 1977 die gesetzlichen VoraussetZlllngen für 
den Aufbau und ,die Führung einer Dokumenta
tion des österreichischen Sozialversicherungs
rechtes mit Hilfe der elektronischen Datenv,erar
beitung geschaffen. Diese Dokumentation ist 
nachdem bisherigen Ges-etzeswortlaut vorn 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger in Zusammenarbeit und im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für sozia,le 
Verwaltung auf,wbauen und zu fiihren. Auf 
Grund der seit dem Inkrafttre~en .der die&be
züglichen . Bestimmungen in der Praxis gemach
ten Erfahrungen erscheint es nunmehr nicht zu
letzt aus organisatorischen Grün,den zweckmäßig, 
die heiderseitige Kompetenzverteilung g,enauer 
zu umschreiJben. Im Zuge dieser Klarstellung 
soll -der tatsächlichen Arbeitsteilung, die sich 
als zweckmäßig erwiesen hat, folgend - auch 
das Bundesministerium für soziale Vel'lWalnung im 
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§ 31 Abs. 3 Z. 19 ASVG aJusdrücklich erwähnt 
werden. Der KlarsteIlung soll f.erner die im § 31 
Abs. 8 ASVG enthaltene Feststellung dienen, 
wonach der Hauptv.erband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger am Aufbau dieser 
Dokumentation in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
MaßgaJbe der jeweiligen sachlichen und organi
satorischen Erfordernisse mitzuwirken hat. 

Während also das Schwergewicht beim Aufbau 
der Dokumentation beim Bundesministerium für 
soziale Verwaltung liegen soll, wird di·e Führung 
der Dokumentation (BereitsteHung der gespeicher
ten Dokumente für die Abfrage) in erster Linie 
dem Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger übertngen. 

Auf Grund einer Anregung des Bundesministe
riums für Justiz wurde im Abs. 8 des § 31 ASVG 
normiert, daß die Sozialversicherungsrechtsdoku
mentation auch den mit Leistungssachen (§ 354 
ASVG) befaßten Gerichten z,ur Verfügung steht. 

Zu Art. I Z. 10 (§ 37): 

Durch die vorgeschlagene N eufassung soIlen 
in dieser Bestimmung Zitierungen richtiggest.ellt 
bzw. an die neue Rechtslage im Bereich der 
selbständig Erwerbstätigen (GSVG und BSVG) 
angepaßt werden. 

Änderung dieser Bestimmungen angeregt. Zu der 
vorgeschlagenen Änderung wird im einZIeInen 
folgendes bemerkt: 

Das Wort "überhaupt" in' der derzeit gelten
den Fassung soIl entfaIlen, damit der Melde
pflichtige sich nicht durch Hinweise auf eine ver
altete Me1dungder fünf jährigen Verjährungs
frist entziehen kann. Durch die Einfügung des 
Begriffes "bzw., Ändemngsmeldung" nach den 
Worten "unrichtige Angaben" soll klar zum 
A us·druck kommen, daß die längere Verjährungs
frist sich auch auf Änderungsanzeigen bezieht. 
Das Wort "jeweilig.es" vor "Entgrelt" soll einge
fügt werden, um festzulegen, daß Meldungen 
sich nicht auf beliebig,es Entgelt, sondern auf das 
derzeit aktuelle zu beziehen haben. Die Ein
f,ügung des Ausdruckes ,;notwendig oder" 'ist des-' 
halb angebracht, da ein Meldepflichtiger, der keine 
Meldungen abgLbt, diese nicht als "unrichtig", 
sondel'n nur als "notwendig" hätte erkennen 
müssen. Dur<;h die Anfügung des letzten Neben
satzes soll err.eicht werden, daß auch bei Nicht
einhaltung der Meldefristeri die längere Ver
jährungsfrist zur Geltung kommt. Dadurch soll 
dem Meldepflichtigen die Einrede genommen 
werden, daß er ja nicht "keine Angahen" getätigt 
hätte, sondern llIUr mit der Meldung in Verzug 
geraten wäre. 

Zu Art. I Z. 15 (§ 74 Abs. 3 Z. 2): 

Zu Art. I Z. 12 (§ 51 Abs. 4): Die vorgeschlagene Änderung dient J.ediglich 

D · 'A' d d' ledl·.gll·ch d'er Richtt·,.gstel- der sprachlichen RichtigsteUung eines Redaktions-
Ie nn erung lent v.ersehens. 

lung einer Zitierung. 

Zu Art. I Z. 14 (§ 68 Abs. 1): 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Er
kenntnis vom 12. Jänner 1978, Zl. 69/77, auf 
Grund des geltenden Wortlautes des § 68 Abs. 1 
ASVG eine sehr einschränkende Auslegung der 
Vetjährungsbestimmungen vertreten. Er ist der 
AuHassung, daß das Recht auf Feststellung von 
Bieitragsschuldigkeiten, das normalerweise binnen 
zwei Jahren verjährt, nur in jenen Fällen auf 
fünf Jahre verlängert werde, in denen der Melde
pflichtige entweder überhaupt keine Meldungen 
an den Sozialversicherungsträger abgegeben hätte 
oder die Meldungen von vornherein unrichtig 
gewesen wären. Hingegen könne für den FaIl 
einer einmal getätigten richtigen Anmeldung -
amch wenn diese durch Unterlassung einer not
wendigen Änderungsmeldung bereits inaktllell 
,geworden sei - eine Erstreckung der Verjäh
rungsfrist auf ,fünf Jahl'e nicht stattfinden, da 
damit weder der Tatbestand "keine Angalben" 
noch der Tatbestand "unrichtige Angaben" er
füIlt werde. 

Mit Rücksicht darauf, daß diese Auslegung des 
§ 68 ASVG in der Praxis zu nicht vertretbaren 
Erg,ebnissen führt, hat der Hauptver'ba!l!d der 
österreichischen Sozialversicherungträger eine 

Zu Art. I Z. 18 (§ 82): 

Derzeit erhalten die Gebietskrankenkassen so-, 
wie die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen und die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues als Träger der Kran
kenversicherung für die Einhebung der Beiträge 
zur Unfall- und Pensionsversicherung von der 
P'ensionsversicherungsan,stalt der Arbeiter 1,5%, 
von der Pensionsv.ersicherungsanstalt der Ange
steIlten 1,250/0 und ,"on der Allgemeinen Unfall
versicherungsanstalt 1,5% der ahgeführten Bei
träge als Vergütung, die Betriebskrankenkassen 
1/5 dieser Hundertsätze. Die Vergütungssätze sol
len durch die vorgeschlagene Änderung des § 82 
Abs. 1 ASVG im. Gesetz selbst festgesetzt wer
den, und zwar für die Betriebskrankenkassen 
einerseits und die übrigen Träger der Kranken
V'ersicherung andererseits jeweils mit festen Hun
dertsä1Jzen. 

Die derzeit angewandtenVeJ:1goÜtungssätze, die 
vom BundesministJerium für soziale Verwaltung 
nach Anhörung des Hauptverbandes gemäß § 82 
Achs. 1 Letzter Satz ASVG im Erlaßwege festge
setzt worden sil1Jd (Erlässe vom 24. November 
1949, Z1. I1-136 718-4/49, sowie vom 7. Novemlber 
1956, Z1. II-l73 197-1/55), b;lisieren auf den Ent
scheidungsgrundtagen des Jahres 1949, wobei die 
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Höhe der Verwaltungskosten bei den Trägern der 
Krankenversicherung, ·die Zahl der Versicherten 
und die Höhe der Beitragsvorschreibung beriick
sichügt worden sind. Im Hinblick auf die inzwi
schen eingetretenen Veränderungen erscheinen 

. die geltenden Vel'gütungssätze, wie auch bereits 
der Rechnungshof wiederholt festgestellt hat, 
w'eder ihrer Höhe noch ihrer Unter.schiedlichkeit 
nach gerechtfertigt .. 

Durch die Festsetzung der Vergütungssätze im 
Gesetz selbst und nicht wie bisher im Erlaß
wege, soll dem Prinzip der Rcechts!ltaatlichkeit' in 
der Verwaltung. vermehrt Rechnung getngen 
werden. In ·diesem Zusammenhang wird auch auf 
die Bestimmung des § 12 Abs. 2 des Wohnungs
beihilfengesetzes verwiesen, in welcher für die 
Krankenv1ersicherung,sträger zur Abgeltung der 
Kosten aus der Einhebung des besonderen Bei
trages nach dem Wohnungsbeihilfeng,esetz eine 
Vergütung im Ausmaß von 1 v. H. der abge
führten Beitr;ige festgesetzt ist. 

Zu Art. I Z. 19 (§ 89): 

Die in den einzelnen Rechtsvorschriften über 
die gesetzliche Sozialversicherung enthaltenen 
Bestimmungen über das Ruhen der Leistungs
ansprüche aus der Krankenversicherung sind nicht 
einheitlich gesta:ltet. 

So ist beispielsweiJse im § 89 Abs. 1 Z. 2 ASVG 
grundsätz,lich ein Ruhen der Leistungsansprüche 
vorgesehen, solange der Anspruchstberechtigne 
oder sein Angehöriger, f.ür den die Leistung ge
währt wird, sich ~m Ausland aufhält. Hingegen 
sehen die §'§ 35 Arbs. 1 B-KUVG, 58 GSVG 
bzw. 54 BSVG, für den Fall eines Auslandsauf
enthaltes ein Ruhen der Leistungsansprüche aus 
der Krankenvel.'1sicherung nicht vor, sondern 
lediglich grundsätzlich ein Ruhen der Pensions
(Renten)ansprüche. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ist daher der Meinung, daß 'es schon im Inter
esse einer R!echtsvereinheitlichung geboten wäre, 
eine inhaltlich und sprachlich möglichst kon
gruente Gestaltung der Bestimmungen über das 
Ruhen der Leisoung9ansprüche a·us der gesetz
lichen Krankenversicherung anzustreben. Das Ge
bot einer sachlich gerechtfertigten Differen~ierung 
dürfte dem im allgemeinen nicht entgegenstehen; 
eine differenzierte Behandlung der Leistungsan
sprüche im Falle eines Auslandsaufenthaltes wäre 
nach Auffassung des Bundesminisneriums für 
soziale Verwaltung lediglich hins~chtlich der 
Sachleisoungen einerseits und der Geldleistungen 
andere1"lS,eits angebracht. Während nämlich ein 
Ruhen der Geldleistungsansprüche aus einer 
Reihe von h]er nicht näher zu erörternden 
Gründe durchaus vertretbar erscheint, ist es 
andererseits nicht einzusehen, aus welchen Grün
den für die nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz Versicherten die Sachleistungsan-

sprüche grundsätzlich ruhen sollten. Der Um
stand, daß im Ausland, soweit nicht durch ein 
zwischenstaa<tliches übereinkommen ander,es be
stimmt wird, in Ermangelung entsprechender 
Vertragspartner Sachleistungen in der Riegel nicht 
unmittelbar in Anspruch genommen werden kön
nen, sO'll nach Meinung des B'undesministeriums 
für soziale Verwaltung einem Anspruch auf Er
stattung der Kosten einer Krank'enlbehandlung 
gemäß § 131 Albs. 1 ASVG bzw. auf KostenIer
satz bei Anstaltspflege gemäß § 150 Ab.s. 2 ASVG 
nicht entgegenstehen; bei einem solchen Kosten
erstattungsanspruch handelt es sich j.a nicht um 
eine Geldleistung, sondern um einen KostenIersatz 
an Stelle der Sachleistung. Bei Erkrankung im 
Au.sland ~oll dem Versicherten bzw. dessen An
gehörigen, soweit nicht durch ein zw,ischen
staatliches übereinkommen anderes bestimmt 
wird, der Ersatz der K9sten einer anderweitigen 
Krankenbehandlung ,in der Höhe des Betrages 
gehühren, der bei Inanspruchnahme der entspre
chenden Vertragspartner des Versicherungsträgers 
im Inland von diesem aJUfzuwenden gewesen 
wäre, 

Aus den angeführten Gründen wird eine Neu
fassung des § 89 ASVG vorgeschlagen, wodurch 
im gesamten Ber,eich der geset:tlichen Kranken
Vlersicherung di,e gleich,e Behandlung der Ver
sicherten und ihrer Angehörigen auf dem Ge
biete der, Sachleistungsansprüche (bzw. des 
Kostenersatzes an Stelle der Sachleistungen) im 
F'alle eines Auslandsauf.enthaltes ,erreicht wird. 

Durch die Neufassung im § 89 Atbs. 1 Z. 3 
ASVG wären die Sachleistungen aller Versiche
rungszweige vom Ruhen bei Auslandsaufenthalt 
ausgenommen. Es wäre nämlich nicht sinnvoll, 
die Uruf.alLheilbehandlung als Sachleistung in der 
Unfallversicherung ander,en Ruhensbestimmun
gen zu unterwerfen als di,e Krankenbehandlung 
in der Krankenversicherung. 

Zur KlarsteIlung wird noch darauf hingewiesen, 
daß durch den Wegfall des bisherigen zweiten 
Halhsames im § 89 Abs. 1 Z .. 2 ASVG keine 
~nderung der Rechtslage für Entsendungs.fälle 
gemäß § 3 Abs. 2 ASVG eintritt. 

Zu Art. I Z. 20 und 24, Art. III Z. 5, Art. IV 
Z. 4, 5, 6 und 7, Art. V Z. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 15 und 16 (§§ 98 Abs. 1 Z. 1, 110 
Abs. 1 Z. 2 lit. a, 184 Abs. 2, 292 Abs. 4 lit. f, 
297, 298 Abs. 3, 299 Ahs. 1 und 3, 323, 324 
Abs. 1 und 3, 325 Abs. 1 und 2, 326 Abs. 1 
und 2, 327, 329, 330, 354 Z. 3, 361 Abs. 2, 369, 
383 Abs. 4 und 404 Abs. 1): 

So wie im BSVG und GSVG sollen in den in 
Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmung,en 
die Ausdrücke "Fürsot1geträger" und "Fürsorge-. 
leistung" in Anpassung an die geänderte Ter
minologie durch die Ausdr,ücke "Träger der 
Sozialhilfe" und "Leistung der Sozialhilf,e"erse~zt 
werden. 
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Zu Art. I Z. 21 (§ 98 a Abs. 2): 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit sleinem Er
kenntnis vom 4. Dezember 1978, G 27/78-12, 
§ 98 a Abs. 2 des ASVG mit Ablauf des 30. No
vember 1979 als verfassungswidrig aufgehoben 
(Kundmachung vom 22. Dez·ember 1978, BGBI. 
Nr. 663). Wenn auch dadurch die Pfändungsbe
schränkung nur der im Abts. 1 des § 98 a ASVG 
bezeichneten Leistungen, (Wochengeld aus der 
Krankenversicherung, Renten aus der Unfallver
sicherung, ObergangsgeM aus der Unfall- und 
Pensionsversicherung sowie Pensionen aus der 
Pensionsversicherung einschließlich der Ausgleichs
zulagen) wegl:'iefallen ist, so bewirkt die Aufhe
bung, daß im Zuge der Neufassung des § 98 a 
ASVG die Pfändungsbeschränkung auch der 
anderen Sozialversicherungsleistungen neu über
dacht und klargestellt werden muß. 

Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes 
ist in der im § 98 a Ahs. 2 ASVG enthaltenen 
Bestimmung ein Verstoß gegen das G1eichheits/?iC
bot in erster L,inie darin zu erhlicken, daß die in 
der zitierten Gesetzesstelle genannten Pensionen 
nur n3ich Art des § 4 des Lohnpfändungsgesetzes 
bedingt - also nur bei Vorliegen besonderer 
Vonussetzungen - pfändbar sind, während die 
Pfändung von Ruhegenüssen aus öffentlich-recht
lichen Dienstverhältnissen nur den Beschränkun
gen der §§ 5 bis 9 Lohnpiändungs@esetz - also 
solchen der Höhe nach - unterIiegt. Im Hinblick 
auf diese Rechtsmeinung des' Verfassungsgerichts
hofes erscheint es rechtlich unzulässig, für die 
P.ensionsleistungen .die Begünsügung der beding
ten pfändibark<eit wieder einzuführ.en. 

Jede besondere Behandlung der Pensionslei
stung bei Exekution würde ja - infdlge der 
urubedingten Pfändbarkeit von Ruhegenüssen der 
Beamten - g-egen den Gleichheitsgrundsatz ver
stoßen. 

DarüJber hinaus sollte auch für das Wochengeld 
die bedingte Pfändbarkeit nicht wieder einge
führt werden. Beim Wochengeld handelt es sich 
nämlich ebenfalls um eine Leistung, die vor
wiegend das entfallende Anbeitsentgelt ersetzen 
soll. 

, Nur für die Renten in der Unfallversicherung 
und das übergangsgeld in der Unfall- und Pen
sionsversicherung ersch.eint die Wiedereinführ,ung 
einer bedingten Pfändbarkeit gerechtfertigt. Der 
Verfiassungsgerichtshof hat ja di.e bedingte Pfänd
barkeit im Ber-eich der SoziaIvers~cherung nicht 
schlechthin ver:worfen, sondern im Abschnitt IV 
des Erkenntniss-es ausdrücklich erklärt, daß der 
Wortlaut der aufgehobenen Gesetzesstelle eine 
Trennung in einen verfassungswidrigen und einen 
verfassungsmäßig.en Teil von der Diktion her 
nicht zulasse, wesha1b die gesamte Ges·etz-essteIIe 
aufz-uheben wäre. 

Bei der Versehrtenrente handelt es sich um 
eine Leistung, die aus einem anderen Motiv als 
eine Pension aus der Pensionsversicherung (ein 
Ruhegenuß) gewährt wird. Denn die Versehrten
rente hat zumindest nicht ausschli,eßlich den 
Zweck, wirtsch,a;ftlichen Ersatz für fehlendes oder 
ausgefallenes Arbeitseinkommen zu bieten. Die 
Versehrtenrente gebührt bei entsprechendem Aus
maß der Versehrtheit nämlich auch dann, wenn 
vor und nach dem Unfall ein gleich hoher Lohn 
erz~elt wird oder erzielt werden kann; somit ist 
die Rente jedenfalls auch dazu bestimmt, den un
fallbedingten Mehraufwand an Mühe und er
höhtem Kraftverhrauch 3ibzugelten (OLG Wien 
19 R 59/71). Somit weist si'e die größte Ähnlich
keit mit den in § 4 Arbs. 1 Z. 1 Lohnpfän'dungs
gesetz genannten "Renten, die wegen einer Ver
letZiUng des Körpers oder der Gesundheit zu 
entrichten s~I1'd" auf. 

Die HinterbliebenenrentJen haben ebentalls in 
vielen Fällen keine echte Einkommensersatz
funktion. Der durch den Tod des "Ernährers" 
entstehende Untel'haltsentgang wird meist schon 
durch die Pensionen aus der ,Pensionsversicherung 
ausgeglichen. Die Hinterhliebenenl"'enten aus der 
Unfallversicherung weisen vielmehr Parallelen 
mit der in § 4 Abs. 1 Z. 2 Lohnpfändungsg.es-etz 
angeführten Rente, die wegen Entziehung einer 
auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Unter
haksrente zu entrichten ist, auf. 

Auch das übergangsge1d soll keine Kompen
sation für einen Verdienstausf,all bedeuten, son
dern wird als eine finanzielle Maßnahme im 
Rahmen der Rehabilitation gewährt. Die Wieder
einführung der bedingten Nändbarkeit für diese 
Leistungen - Z. 2 und Z. 4 neu in § 98 a Abs. 1 
ASVG - ist somit auch hier gerechtf.ertigt. 

Die Wiedereinführung der bedingtJen Pfändbar
keit für RentJen un,d übergang.sgdd soU nach der 
vorgeschlagenen Neufassung allerdings nur in 
eingeschränktem Ausmaß geschehen. Es wäre 
nämlich wünschenswert, auf das Erfordernis der, 
der Forderungsexekution vorangehenden Fahr
nisex.ekuti.on generdl zu verzichten, da diese 
sich für den Verpflichteten zumeist nur nachteilig 
auswirkt. Wie im genannten Erkenntnis bereits 
anklingt, bedeutet die Fahrnisexekution frÜr den 
V.erpflichteten eine beschwer1.ich·ere undeinschnei
dendere Maßnahme als jegliche Forderungsexe
kution. Die Fahrnisexekution ist mit höheren 
Kosten für den Verpflichteten verbunden, der 
bei der Verwertung der Fahrnisse erzlielte Erlös 
ist wesentlich geringer als deren Ver:kehrswert; 
für den Fall der Nichtverwertbarkeit der Fahr
nisse sind außerdem für den Verpflichteten ülbert
haupt nur zusätdiche Kosten angefallen, ohne 
daß sich seine Schuld gegenüber dem betre~benden 
Gläubiger v1erringert hätte. Es kann daher. nur 
im Interesse des Verpflichteten sein, wenn das 
Er-fordernis einer primären Fahrnilsexekutionent-
fällt. ' 
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Der Umfang der im Abs. 1 ,des § 98 a ASVG 
aufgezählten pfändbaren Leistungen süll unver
ändert bleiben. 

Zu Art. I Z. 22 (§ 104 Abs. 6): 

AuJ Grund ein'er an das Bundesministerium 
für süziale V erw,al tung herangetragenen Anre
gung süUen' 'künfti,g auch die Zustellgebühnen für 
das Obel"gangsgeld im Hinblick auf die gleiche 
Funktiün dieser Barleistungen wie die R'enten 
(Pensiünen) vüm Versicherurugsträger übernüm
men werden. Um Zweifelsfälle 'auszuschließen, 
Süll dies auch für .das iru der Unfallv,ersid1erung 
der Schüler und Studenten gebührende Pflegegeld 
(§ 206 ASVG) ausdr<Ücklich nürmiert werden. 

Zu Art. I Z. 23 (§ 107 Abs. 5): 

Auch ,i,n den Fällen des§ 13;1 Albs. 1 und 3 
AJSVG süwie gemäß § 150 ASVG kann ,ein bereits 
gemäß ,§ 108 Abs. '2 ASVG ausgezaihlter Kosten
ersatz als un,g,ebührlich f.estgestellt werden. Durch 
die Zitierung vün § 108 ASVG al1ein wird sicher
gestellt, daß auch Zahlungsempfärugergemäß 
§ 108 Abs. 2 ASVG zum Rückersatz herange
:co,gen werden dürten. 

Zu Art. II Z. 1 (§ 166 Abs. 1): 

Gemäß § 1616 Albs. '1 Z. 2 ASVG ruht der 
Anspruch auf Wochen'geld zwar bei einem Fürt
bezug von At1beitsentgelt, nid1t jedüch in Fällen, 
in denen Dienstne'hmerinnen tr.otz Beschäfti
gungsverihotes eine Arbeistätigkeit ausiiben. Die 
Einhaltung des im Mutterschutzgesetz nür
mierten Beschäftigungsvenbüt,es ist zur Verhinde
rung von !gesundheitlichen !Schäden vün Mutter 
und Kind gebüten. Es ersch'eint daher süzial
politisch verfehlt, zuzulassen, daß neben dem 
Bezug des Wüchengddesaus e~ner weiterhin oder 
neu ausgeübten Beschäftigung eine zusätzliche Ein
na'hmequelle gewonnen und damit die Absicht 
des Mutterschutzes vereitelt wird. Aus den ange
führten Gründen soll durch ,eine Ergänzung des 
§ 1M Albs. 1 ASVG künftig das Wochengeld 
auch dann ruihen, wenn die Versicherte die Er
weribstäti,gkeit weiter ausÜlbt oder während des 
Anspruches ,auf Woch,engeldeine Erwerbstätig
keit aufnimmt, und zwar in der Höhe des aus 
dieser Erwerbstätigkeit erzielten Einkommens. 

Zu Art. III Z. 1 und Art. VI Abs. 4 und 5 
(§ 175 Abs. 2 Z. 7): 

Das Oberlandesgericht Wien als Berufungs
gericht im Leistungsstreitverfahren zweiter 
Instanz hat mit Urteil vom 7. März 1979, GZ 35 
R 29/79, entschieden, daß die Einnahme des 
Mittagessens nicht unter Unfallversicherungs
schutz .steht. Das Oberlandesgericht Wien hat 
seine Entscheidung unter anderem wie folgt be
gründet: 

"Nach der his'her~gen Rechtsprechung, des 
Oberlandesgerichtes Wien aIs Berufungsgericht im 
Leistun,gsstreitverfahren, zweiter Lnstanz vor der 
32. Nüvelle zum' ASVG stand der Weg vün der 
Betr~ebsstätte zur Einnahme eines Mittag,essens 
in einem Gasnhaus nicht unt'er Unfallversiche
rungsschutz. Durch die Erweiterung mit der ge
nannten Gesetzesändemrug erstreckt sich nun der 
Versicherungsschutz nur auf Wege von der Be
triebsstätte zum Ort der Einnahme des Mittag
essens und vün dies'em Ort zurück zur Betriebs
stätte. Nicht aber wur,de, was ,damit der Gesetz
geber ,eindeutig zum Ausdruck ,bringt, die Ein
,niahme des Mittag,essen~ seLbst unter Versiche
rungsschutz gestellt. ... Dhe Einnahme einer 
MaJhIzeit ist eine t}'lpische Tätiglkeit im ei.genen 
Interes&e undbr,ingt eine auf ein ibetriebsfremdes 
Ziel gerichtete Uiltenbrechung der Betriebsarbeit 
mit sich. Dann ä;ndert auch der Umstand nichts, 
daß die Mahlzeit auf Grund einer V:ereinbarung 
zwischen dem Dienstgeber und dem Kantinenwirt 
verbilligt an Arbeitnehmer albgeg,eben wird." 

'Auf Grun'deiner Anregung aus Kreis,en der 
Interessenvertretung de'r Dienstnehmer soU durch 
d,ie vongeschlagene Änderung der Versicherungs
,schutz aum auf die Befriedigung lebensnotwen
diger B,edürfnisse als solch,e (also. z. B. die Ein
nahme der Malhlzeit se!ibst) er,wei1:ert werden. 

Gegenüber dem zur V,ersendung gelangten 
Entwurf einer 34. Nüvelle zum ASVG wurde die 
Z. 7 des § 175 Abs. 2 ASVG auf Grund einer 
Anregung des österreich,ischen Arbei1:erkammer
tages neu gefaßt, umein,e Verkürzung des Unfall
versicherungsschutzes ,gegenüber dem hisheri,gen 
Recht hintanzuhalten. Unter Unfallversich,erungs
schutz stehen sollen alle jeIl!e Un.fälle, die sich auf 
einem Weg von der Arbeits- oder Au&bildungs
stätte ereignen, den der Versicherte zurücklegt, 
um während der Arbeitszeit, einschließlich der in 
der Ar'beitsz.eit liegenden g'esetzlichen sowie kol
lektivvertraglich oder betrieblich vereinibarten 
A'rbeitspausen,in der Nähe der Arlbeits- oder 
Ausbildungs stätte oder in seiruer Wohnung lebens
wichtige persönliche Bedürifnisse zu hefriedigen, 
anschließend auf ;dem Weg zurück zur Arbeits
-oder Ausbildungsstätte süwie 'bei dieser Befriedi
gung der lebensnütwendigen Bedürfnisse, sofern 
sie in der Nähe der Arbeits- üder Ausbildungs
stätte, jedüch außerha}b der Wühnung des Ver
sicherten erfülgt. Ausgeschlüssen vom UnEallver
'S'icherungsschutz sollen somit Unfälle bei der J~e
friedigung lebensnmwendiger B'edürfnisse im 
ei,gen'en häuslichen Bereich sein, weil dies den 
immanenten Grenzen einer berufs- ibzw.betriebs
'bezog,enen Unfallv,ersich,erunrg widersprechen 
würde. 

Durch entsprechende übergangsbestimmungen 
süll die rückwirhnde Anwendbarkeit der Be
stimmung unter bestimmten Vüraussetzungen 
err,eicht werden. 
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Zu Art. III Z.3 (§ 181 Abs.3): 

Die Änderung dient l,ediglich der Richtigst,el
lung einer Zitierung. 

Zu Art. III Z. 6 (,§ 186): 

Die im § 1816 A:SV'G vmgenommenen Ände
rungen führen die im ,§ 185 A!SVG angekündigten 
Bestimmungen, nach denen ,eine wirksame erste 
Hilfe gew::vhrt werden süll, aus. Die in diesem 
Zusammenhang neu eingefügte Z. 6 geht auf einen 
Vorschlag der A.J1gemeinenJ Unfallversicherungs
anstalt zurück, der der hisiher geübten Praxis 
dieses Trägers entspricht. 

Zu Art. lill Z. 7 (§ 192): 

-Es handelt sich l.edi,glich um die B,eseiti,gung 
eines Redaktionsversehens. 

Zu Art. IV Z. 1 und 2, Art. V Z. 21 Iit. b 
und Art. VI Abs. 7 (§§ 227 Z. 11, 228 Abs. 1 
Z. 1 Iit. b, 228 Abs. 1 Z. 7 und 8, und 447 g 
Abs.4): 

In letzter Zeit wurde wiederholt sowohl in 
Parteieinga'ben als auch seitens der Interessen
vertretungen der Kriegsopf,er auf jene Fälle hin
gewiesen, in denen Schwe!1kriegsbeschädigte nach 
dem .Ende des Kriegsdienstes infolge schwerer 
gesundheitlicher Schädigungen nicht sofort in das 
Erw,erlbslelben eintreten und damit Versicherungs
z'eitenerwerhen konnten. Diese Versicherungs
lücken w,i1"ken sich nunmehr, da die Betroffenen 
das Anfallsalter für die Alterspension erreichen, 
bei der Pensionsbemessung nachteiIi'g aus. 

Durch eine Ergänzung des § 2218 Albs. 1 Z. 1 
A!SVG 5'ollen daher Zeiten der Anstaltspflege, die 
unmittelbar an eine Zeit im Sinne des § 22,8 
Albs. 1 Z. 1 Iit. 'a ASVG (Zeiten der Kriegsdienst
leistung) anschließen und di,e im ursächlichen Zu
sammerrhang mit dem Kriegsdienst oder der 
Kri'egsge'fangenschaft stehen, Ibei Schwerkrie,gsver
sehrten als Ersatzzeiten a,nerkannt werden. 

K6egSibeschädigte, denen !gemäß § 21 KOVG 
berufliche Ausbildung gewä,hrt wird, wurden 
'erstmals durch die Novelle zum KOVG, BGBL 
Nr. 327/1973, auf die Dauer der Aus,bildul1lgs
zeit in die Pensionsversicherung einlbez~gen. Bei
tra;gs.zeiten in der Pensionsversicherung konnten 
daher - anders als ,in der Heeresversorgung, die 
seit jeher für die Dauer der ;beruflichen Aushil
dUl1Ig eine V ollversicherun,g vorJgesehen hat -
frühestens aIb 1. Jänner 19713, dem Inkrafttreten 
der zitiel1ten Novene, erworben werden. Um 
diese sachlich nicht zu Ibegründen1de Schlechter
stdl'llng der Kriegsbeschädigten Jgegenüber den 
HeeresibesChädigten zu heseitigen, soll § 227 
ASVG dahingehend ergänzt werden, daß vor dem 
1. Jänner 19'73 geleg,ene Zeiten einer unentgelt
lichen beruflichen Ausbildul1Ig ein'es Beschädigten 
im Sinne des § '21 KOVG 19>57 als Ersatzzeiten 
gelten. Durch die Bestimmung des § 2'28 Abs. 1 
Z. 8 ASVG w;ird sichergestellt, daß auch die Um
schul'llngszeiten !bis zum 31. Dezernlber 1955 als 
Ersatzzeitem Berücksichtigung finden. Umschulun
,gen v'Ün Krieg~beschäd~gten erf'ÜIgten in der Zeit 
bis zum 1. Jänner 19600 nach den lBestimmungen 
des§ R6 Albs. 5 des Wehrmachtsfürsorge- und 
Versorgungsgesetzes vom 2,6. August 1938, 
Dt. RGBl. I S. 1077. 

Zur Ahgeltung der Aufwendungen, eLie den 
Pens,ionsversicherungsträ.g,ern aus der Anrechnung 
der in Rede st<ehenden Ersatzzeiten erwachsen, 
soll - nach dem Vorhild der im Sozialversiche
rungs-Änderungsgesetz 1977 bezüglich der An
rechnung der E'rsatzzeiten des Bezuges einer 
Geldleistung aus der Arlbeitslos,env,ersicherung 
getroffenen Regelung - atIJS Mitteln der Kriegs
opferversorgung tbzw. Opferfürsorge ,ein Betrag, 
dessen Ausmaß in einem besonderen Bundesgesetz 
f,estgesetzt wird, an den Ausgleich,s,fonds der Pen
sionsversicherungsträger gemäß § 447 g ASVG 
überwiesen werden. 

Zu Art. IV Z. 8 (§ 308 Abs. 2): 

Die V'orgeschlagene .Änderung dient lediglich 
der Richtigstellung einer ZitieruIlig. 

Es kann nicht mit annähernder Sicherheit g,e
sagt werden, in wie vielen Fällen die Neur,ege
lun'g zum Tragen k;ommen wird. Im Hinblick auf 
die strengen Voraussetzungen des § 228 Albs. 1 
Z. 1 lit. Ib hzw. des § 2'2!8 Abs. 1 Z. 7 A1SVG Zu Art. V Z~ 9 ~§ 349 Abs. 2): 
wird es sich jedoch um einen relativ kleinen Per- 'Die hisher ,geltende Vorschrift, wonach die 
sonenkl'eis handeln, sodaß die Belastung aus der Gesamtverträ\ge mit anderen Vertragspannern 
Anerkennung dieser Zeiten als Ersatz'Zeiten ,finan- als Ärzten, Dentisten und Krankenanstalten, wenn 
z:iell nicht ins Ge,wlicht f.aUen dürfte. Unbeschadet sie s,ich auf den Tra\ger der Gewerblichen Selb
dessen wird - wi,e weiter unten, ,n'äher dargde,gt ständigen-Krankenvers'icherung erstrecken, der 
wird .,- eine Ersatzleistung aus Mitteln der Zustimmung dieses Versicherungsträgers hedür
Krieg~opferversorlgung bzw. Opfedürsorge an fen, soll aufgehoiben werden. Diese B,estimmung 
den Aus,gleichsfondsder P,ensionsversicherungs- ist iru'konsequent, weil hier die Soz'ia.Lversiche
träger vorgesehen werden, sohald Klarheit über rungs1anstalt der Bauern n1cht a'ngdührt wird, 
die Zahl der in Betracht kommenden Fälle aber auch überflüssig, weil der Grundsatz, daß 
herrscht. die Ges,amtverträge der Zustimmung des Trä\gers 

Eine analoge Regelung wird auch für den Be- der Krankenve'rs,icherung bedürfen, ,für den der 
reich der Opferfürs'Ot1ge vorgeschlagen (§ 228 Gesamtvertra,g albgeschlossen wird, ohnehin in 
Abs. 1 Z. 7).§ 341 Aibs. 1 ASVG, der auf Grund von Ver-

/ 
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weisung,en in den Sondel'ßesetzen auch für die 
Träger d'er Sonderv,ersicherungen gilt, en~halten 
'~st. 

Zu Art. V Z. 18 (§ 418 Abs. 8): 

Im Zuge der Administf'ation des Dat,enschutz
gesetzes für den Bereich der Sozialversicherung 
wurde vom Hauptvenband der öst'erreichischen 
Sozial versicherungsträger festgestellt, daß die der
zeitige Regelung in § 3 Z. 3 DSG eine erheblich,e 
Erschwerung der Verwaltungstätigkeit der Ver
sicherun!;'sträger bedeutet. Die genannte Bestim
mung sieht nämlich vor, daß als "Auf,traggeber" 
(Verantwortlicher) im Sinne des Datenschutz
gesetzes das örtlich und sachlich zuständige Organ 
eines Rechtsträgers anzusehen, ist. Darunter 
sind - nach der derzeitigen Interpretation des 
Datenschutzgesetzes - ~owoihl der Verwaltungs
träIger selibst als auch, alle nachg,eordneten Dienst
stdlenzu verstehen. 

Bewgen au,f den Hereich der Sozialversicherung 
heißt dies, daß auch die Landes- und Auß,en
stellen eines Versicherungsträgers als selbständige 
Auftraggeber anzusehen sind. Dadurch unterliegt 
jedoch der vielfältige Datenverkehr zwisch'en der 
Haruptstelle eines V,ersicherungsträgers und seinen 
Landes-(Außen-}Stellen allen einschränkenden Be
stimmungen, des Datenschutzges'etzes. Es wird 
daibei nicht nur die Zuläss~!;'keit der Datenü'ber
mitdung ,erschwert, sondern die Landes-(Außen-)
Stellen müßten selbst auch jene a,dministrativen 
Tätigkeiten wahrnehmen, die 'eigentlich der 
Hauptstelle zukommen soHten (Meldung an das 
Da tell. verarbei tungs,regist,er, Prorok'ollierungs
pflicht nach § 11 DSG). 

Nach iII}ereinstimmender Auffassung des Bun
desministeriums fiir sozia!.e Verwaltung und des 
Hau,ptvetibandes der öst~rreichischen Sozial ver
sicherungs träger sollten die HauptsteIle und die 
Landes-(Außen-)Stellen eines Versicherungsträgers 
fürd,as Datenschutz,gesetz e1ne Einheit bilden. 
Konsequent>erweise soll daher analog zu der Be
stimmung des § 31 Albs. 9 ASVG,wonach die 
Versicherungsträger gegenii:ber dem Hauptver
band als Auftra,ggeJber fungi'eren, bestimmt wer
den, ·daßals Auftragg,eber innerhalb eines Sozial
versicherung9trägers stets di'e Hauptstelle anzu
sehen ist. 

Zu Art. V Z. 19 (§ 444 Abs. 4): 

Die in der Bestimmung des '§ 444 Abs. 4 
ASVGgegenüber der Stammfassung vorges,ehene 
erweiterte Trennun,g der Erfolgsrechnung und 
der Statistischen Nachweisungen ,n'ach V'ersicher
tengruppen wird auf Grund der 9. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 13/1962, seit dem Jahre 1963 
v,orgenommen. Der Sinn dies,er, Bestimmung lag 
darin, Untersch,j,ede in der Gebarung der Kran
kenversichecungsträger und in d'er Inanspruch
nahme vün Leistungen der .:Krankenversicherung 

für die Versich,ertengruppen der Arheiter, der 
Angestellten und der sonstigen Versichert,en fest
zustellen. Die langjährigen Erfahrungen auf 
Grund der erwähnten statistischen E'rhebungen 
zei'gen, daß keine neuen Erkenntnisse aus einer 
Fortfü:hrung der Statistiken zu erwarten sind. 
Alle einschlägvgen LnformaJt:ionen können aus den 
bereitserholbenen St3:ltisdken mit nicht geringerer 
Genauigkeit gewonnen werden, als ,dies aus weiter
gefühJ1ten Statistiken möglich wäre. Dazu kommt, 
daß ,durch Veränderungen im Arbeitsrech t die 
Unterschiede zwischen der Versichenengruppe 
der Anbe~t,er und der Versichertengruppe der 
Angestellten mehr und mehr ,an Bedeutung ver
lieren. In diesem Zusammenhang ,s'ei insbesondere 
auf die Einführung ,der Entgeltfortzililung, die 
Verbesserung des Urlaulbsanspruches und die Ein
Ju,hcung von Aibf.ertigungen für Arbeiter ver
Wlesen. 

Die durch die 3'2. Novelle zum ASVG vorge
nommene Anderung der Fassung des § 444 
Ahs. 4, wonach die 'teilerfoLgsrechnungen für die 
ei.nzelnen Versichertengruppen aib dem Jahr 1978 
nur für jedes zW;.eite Jahr, und zwar qach einem 
Stichprolbenverfahren zu ersteUensind, wobei an 
die Stelle jeder dritten StichprOibenerhebung ei~le 
Gesa:mteJ1hebung zu treten hat, !brachte, wie der 
Hauptvel1band der österr,eichischen Sozialversiche
rungsträ\ger berichtete, 'Zwar eine :gewisse Erleich
terung, konnte jedoch den ünverhältnismäßig 
hohen VerwalrtungsaU'fiwa,nd, der durch die ge
trennten Erfohgrechnungen und Statistiken ver
ursacht wird, nicht entscheidend vermindern. Die 
Tatsache, daß, wenn auch in größeren Abständen, 
Totalerhebungen notwendig werden und sich auch 
die Stichprobenerhebungen auf eine nicht zu 
kleine Anzahl von Fällen stützen können, bringt 
es mit sich, daß in jedem einzelnen Leistungsfall 
eine 'getrennte Kennceichnung je nach der Zuge
hörigkeit des Leistungsempfängers zu einer der 
drei genannten Versichertengruppen notwendig 
wird. 

Es muß auch darauf hingewiesen werden, daß 
die Grundsätze für die Zugehörigkeit zu den 
einzelnen Versichertengruppen seit dem Jahre 
1967 geändert wurden. So sind nunmehr die 
freiwillig Versicherten, die früher auf die Teilbe
reiche der drei Versichertengruppen aufgeteilt 
waren, zur Gänze der Versichertengruppe "Son
stige Versicherte" zugeordnet. Damit wird nicht 
nur die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den 
Vorjahren gestört, sondern es ,zeigt auch dieses 
Beispiel, daß aus den erwähnten Statistiken nur 
recht allgemeine Schlußfolgerungen gezogen wer
den können, die aber bereits auf Grund der 
bisherigen jahrelangen Statistiken mögIich sind. 
Ein weiteres Beispiel für die Schwäche der Sta
tistiken ist die neu hinzugekommene Splitter
gruppe "Sonstige Pensionisten", Dabei handelt 
es sich um Versicherte gemäß § 8 Albs. 1 Z. 1 
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lit. d ASVG und um Empfänger zwischenstaat
licher Pensionen, bei denen die Zugehörigkeit 
nicht bekannt ist. Die Ermittlung der Daten der 
Erfolgsrechnung und der statistischen Daten für 
die Versichertengruppe führt für die Kranken
versicherungsträger zu einem im Verhältnis zur 
zahlenmäßigen Bedeutungslosigkeit dieser Gruppe 
unverhältnismäßig hohen Verwaltungs aufwand. 
In der Praxis können die Aufwendungen für 
diesen Personenkreis nur durch mehr oder weni
ger grobe Schätzungen ermittelt werden, wo
durch die Aussagekraft der zur Diskussion ge
stellten statistischen Daten weiter geschwächt 
wird. 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, 
daß die Weiterführung .der Erhebungen nach § 444 
Abs. 4 ASVG zu keinen weitergehenden Infor
mationen führen würde, als sie bereits auf Grund 
der bisherigen Erhebungen möglich sind, ferner, 
daß die bisher erstellten Nachweisungen praktisch 
zu keinerlei Konsequenzen geführt haben, die 
Versicherungsträger hingegen bei Weitet:führung 
dieser Nachweisungen einen unverhältnismäßig 
hohen Verwaltungsaufwand auf sich nehmen 
müßten. Nicht zuletzt auch 'Init Rücksicht auf 
die heute anders gestaltete Rechtslage hinsichtlich 
des arbeits- und sozialrechtlichen Unterschiedes 
zwischen Arbeitern und Angestellten - wie oben 
dargestellt - wird daher nunmehr der gänzliche 
Wegfall der Best.immungen des § 444 Abs. 4 ASVG 
vorgeschlagen. . 

Zu Art. V Z. 20 (§ 447 c Abs. 4): 

In dieser Bestimmung soll der Ausdruck "das 
Bundesministerium" durch den aus verfassungs
rechtlichen Gründen gebotenen Ausdruck "der 
Bundesminister" ersetzt werden. 

Zu Art. V Z. 22 und Art. VI Ahs. 9 (§ 455 
Ahs.2): 

Gemäß .§ 455 Abs. 2 ASVG hat der Haupt
verband der österreichischen Sozialversicherungs
träger für den Bereich der Krankenversicherungs
träger eine Mustersatzung aufzustellen, die der 
Genehmigung durch den Bundesminister für so
ziale Verwaltung bedarf. Die Bestimmungen die
ser Mustersatzung sind für die in_ Betracht kom
menden Versicherungsträger insoweit verbindlich, 
als dies in der Mustersatzung bestimmt wird. 

Aus gegebenem Anlaß ist die Frage an das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung heran
getragen worden, auf welche Weise die übernah
me einer verbindlichen Bestimmung der Muster
satzung in die Satzung eines Krankenversiche
rungsträgerserreicht werden kann, wenn die 
Hauptversammlung des Versicherungsträgers die 
Übernahme dieser verbindlichen Bestimmung ab
lehnt. Für den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger besteht jedenfalls keine 

;' rechtliche Möglichkeit, die Übernahme der ver-

bindlichen Bestimmungen der Mustersatzung in 
die Satzung eines Krankenversicherungsträgers 
durchzusetzen. 

Nach § 435 Abs. 3 ASVG kann die Aufsichts
behörde eine vorläufige Verfügung treffen, wenn 
innerhalb einer von ihr festgesetzten Frist ein 
gültiger Beschluß der Hauptversammlung über 
die Satzung und deren l\nderung ni.cht zustande
kommt. Die vorläufige Verfügung der Aufsichts
behörde tritt außer Kraft, sobaLd ein gesetz
mäßiger gültiger Beschluß der Hauptversamm
lung über die Satzung bzw. deren l\nderung ge
faßt und der Aufsichtshehörde zur Kenntnis ge
bracht worden ist. 

§ 435 Abs. 3 ASVG ist aber dann nicht an
wendbar, wenn ein gültiger Beschluß der Haupt
versammlung - auf Ablehnung - vorliegt. 

Eine Aufhebung des Beschlusses der Haupt
versammlung wegen Gesetzwidrigkeit (§ 449 
Abs. 1 letzter Satz ASVG) würde aber glei.chfalls 
zu keinem Erfolg führen, weil dann überhaupt 
kein Beschluß der Hauptversammlung über diese 
Satzungsänderung vorläge. Auch eine in weiterer 
Folge durch die Aufsichtsbehörde veranlaßte Ein
berufung der Hauptversammlung (§ 449 Abs. 3 
ASVG) würde nicht zielführend sein, wenn die 
Hauptversammlung diese Satzungsänderung 
neuerlich mit Mehrheit ablehnt. 

Um diese Rechtslücke zu schließen, soll ~§ 455 
Abs. 2 ASVG in der Weise ergänzt werden, daß 
verbindliche Bestimmungen der Mustersatzung -
nach der Genehmigung durch den Bundesminister 
für soziale Verwaltung und der Verlautbarung -
Bestandteil der Satzung jener Versicherungsträger 
werden, auf die si.ch die Verbindlichkeit erstreckt. 
Eine solche Regelung erfordert weiters, daß die 
Verbindlichkeitserklärung in der .Mustersatzung 
des Hauptverbandes ebenfalls der Genehmigung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung be
darf, zum al dies nach geltendem Recht nicht der 
Fall ist. Im Einklang mit dem Grundsatz des 
Art. 18 Ahs. 2 B-VG sollen die Voraussemungen 
der Verb.jndlichkeitserklärung von Bestimmungen 
der Mus.tersatzung näher umschrieben werden. 

Zu Art. VII Abs. 1: 

Art. XI Abs. 2 der 32. Novelle zum ASVG 
sieht als Begünstigungsbestimmung vor, daß bei 
den gemäß§ 189 GSPVG und § 141 B-PVG von 
der Pflichtversicherung in der jeweiligen Pensions
versicherung befreiten Personen (Weiterversicherte 
nach dem ASVG) für die Feststellung der An
spruchsvoraussetzungen auf die vorzeitige Alters
pension bei langer Versicherurigsdauer anstelle 
der in § 253 b Abs. 1 lit. c ASVG vorgesehenen 
24 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auch 
24 Monate der freiwilligen Versicherung treten 
können. Dies'e Regelung wunde durch Art. XXI 
Abs. 16 des Sozialrechts-l\nderungsgesetzes 1978 
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modifiziert (Einbeziehung der nach dem ASVG des Albgahenänderull'gsgesetzes 1976, BGBl. 
mitversicherten geschäftsführenden Gesellschafter Nr. 143/1976, eine Än·derung des Sachvel'haltes 
einer GmbH). : im Sinne des § 292 Abs. 9 ASVG, § 89 Abs. 9 

Diese Begünstigungsvors.chrift soll nunmehr, GSPVG und § 85' Abs. 9 B-PVG darstellt. Die 
auch auf die entsprechenden Personenkreise nach . P.ensionsversicherungsüäger ha:ben auf Grund 
dem Gesetz über die Sozialversicheruno- freibe- • dieser Rechtsauffassung ,die Einkommen aus land
ruflich selbständig Erwerbstätiger au~gedehnt; (forst-~Wlirtsch3Jfdichen Betrieben, neu ber:chnet 
werden. Bei diesen Personenkreisen besteht ja', un'cl ,clle nach Art. VI Abs. 30 der 29. Novelle 
nach§ 16 des letztgenannten Gesetzes ebenfalls: "'um ASVG, .Art. Ir Abs. 9 der 21. Novelle zum 
die Möglichkeit, daß einzelne an sich zu ver- i GSPVG un:! Art. IIAl~.s. 5 der 2. No~eHe. zum 
sichernde Personen yon der Einbeziehung in die i B-PV~. weIter zu gewahrende. Au~glelchszulage 
Pensionsversicherung nach dem letztgenannten' aJb 1. J anner 1977 entsprechend vermmdert. 
Gesetz befreit werden· können, sofern eine: Das Oberlandesgericht. Wien hat. sich in mehre
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung iren LJ nteilen dieser Rechtsaufifassung nicht ange
nach dein ASVG vorliegt. Für diese freiberuflich i schlo~sen und ausgesprochen, daß, sich die im 
selbständig Erwerbstätigen liegt somit eine ähn- ',AibgaJbenänderungsgesetz 1976 vorgesehene 
liche Sach- und Rechtslage wie für die eingangs; 10% ige Erhöhung der Einheitswerte nicht auf 
erwähnten von der Pflichtversicherung nach dem: die Höhe der weiter zu ~ewährenden Ausgleichs
GSVG und BSVG befreiten Personenkreise vor .. zubge auswirkt. Um einer solchen der A:bsicht 
Es wird daher vorgfischlagen, eine analoge Rege- des Gesetzgebers dicht entsprechenden, }udikatur 
lung zu Art. XXI Abs. 16 des Sozialrechts-Ände- ! den Boden zu entz,iehen, wurde in die 33. Novelle 
rungsgesetzes 1978 für die Personen zu schaffen, . zum ASVG in 'der Fassung desSozialrechos.-Ände
die gemäß § 16 Z. 2 des Gesetzes über die So- : rmngsgesetzes 1978 eine Bestimmung folgenden 
zialversicherung fr~irberufEch seLbständig Er-: Inhaltes aufgenommen (Art. XXI Abs. 9): 

~erbstätiger von der Pflichtversicherung befreit :,,{9) Bei der Anwendung der Bestimmungen 
smd. : des Art. VI Abs. 31 der 29. Novelle zum, All-
Zu Art. VII Abs. 2: . gemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGB1. 

; Nr. 31/1973, sind für Zeiträume ab 1, .. Jänner 
D3ls Bewertungsänderungsgesetz 1979, BGBL' 1977 Einheitswerne, die der Ermittlung des 

Nr. 3-18, 'enthält für den Hauptfeststel1ungszeit-, : Nettoeinkommens des Pensron~berechügten zu
punkt 1. Jänner 1979 eine Erhöhung ,der Hektar- ! grunde gelegt wurden, uin ro v. H. zu erhöhen." 
sf~tzed für d~s la-ndwir~~chafrtl.iche yer-:nögen und i , Gle:chlarutende Bestimmungen wurden auch für 
ur as We1IlJ~.auvermogen. Da dIe slch.au~. ~er : den Bereich der Gewerblichen Selbständigen-Petl

Hektars'atzerhohung ergebende lbescherdmaßlge; sionsversi,cherung und der Bauern-Pensionsver
Fe~tstellung im Ein,zel~all zuunterschi~dlichen: sicherung aufgenommen. 
Zeitpunkten erf.olgen wlr,d, wäre der Begmnder . . 
Auswirkungen für die B·etroffenen dem Zufall, Dur.ch dIe m Rede stehenden Regelungen wer
überlassen. Der vorliegende Novellierungsvor-: den al~eroirugs nur die sog'enann:en .geschützte? . 
schla.g, diese Auswirkungen für das Jahr 1980 Aus?lelchszulagen erfaßt. I~ Hlll!b1~ck a:,f die 
üherhaupt .arusZiUscl11ießen, verhindert diese: Ju~~katur des Oberlallde~genchte? W,len tr~~t .das 
negative Wirkrung, zumal angenommenwrerden ; gleIche. Problem auch bel :den~lcht ge'Schutzten 
kann, daß die Noohewertung im Jahre 1980, ArusglelchszuL'agenauf, sodaßeme Ausdehnung 
aJb"eschl05sen werden wird. der Rege1ung ,des Art; XXI Ms. 9 ,deI' 33; Novelle 

E" k k . Z'f '1 t l' d ß d zum ASVG in der Fassurrg des,Sözialrechts.J\nde-sann elllem wel e un er legen, a ,as . 
Ergeibnis der HauptfeststeUunrg mit 1981 auch in rung~esetz~ .1978 SOWIe de.~ ar:alogen ~egelun-
das Sozialversicherungsrecht Eingang finden muß, g,en 1m Berel.~h d:er .. Sel?sta~gen-Pens!Onsver
WlCil es' 'auf Dauer nicht ventretbar wäre, hier Sicherungen fu~ dIe wbmgen In .B.etr~cht kom
mit anderen Einheitswerten zu arbeiten, als sie menden Ausglelchszulagen- erforderlich Ist. 
auf Grund der tatsächlichen Einschätzung fest- AuchergaJb sich die Fuge, ob die Regelung 
gestellt werden; nur in den Fällen anz'uwenden 'rst, in ,denen ·die 

Zu Art. VII Abs. 3: 

Wiiesch·on in der Begründung der Regiemngs
vorlarge .der 33. Novelle zum ASVG (1084 der 
Be~lagen) dargeLegt WlUf'de, hat das Bundesmini
sterium für soz.iale Verwaltung mit Erlaß vom 
22. November 1976, Z1. 20233/5-1 a/76, ausge
führt, ,daß ,die generelle Erhöhung der landwirt
schaftlichen Einheitswerte. gemäß Art. IV Z. 2 

BesitzÜiberrgaibe nach ,dem 1. Jänner 1976 statt
gefunden, oder aruch ,in Fällen; in denen sie vor 
diesem Zeitpunkt stattgef'unden hat. Da sich 
üiberdies herausstellte, daß die Vorgangsweise der 
Pensionsversicherungsträger nicht einheitlich ist, 
wurde die vorLiegende, vom HauptV'Crband der 
österreich,jschen Sozial versicherungsträger vorge
schhgene Regelung in den· Entwurf aufgenom-
men. 
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22 . 92 der Beilagen 

Finanzielle Erläuterungen 

Wie schon in .-den "Erläuterungen" erwähnt, 
liegt d3!s finanzidle Schwergewicht des vorliegen
den Entwurfes in der Entlastung des Bundes 
beim Bundesvoranschlag (BVA) 1980. Aus diesem 
Grunde wird vorerst eine Zusammenfassung der . 
wichtigsten Minderausgaben im BV A 1980 dar
gestellt. 

1. Erhöhung ,des Zusatzbeitrages 
,in der Pensionsversicherung 
(,§ 51 a) von 2 v. H .. auf 3 v. H. 

2. Reduktion und Vereinheit-
lichung der "EinheJbungsver-
gütung" gemäß § 82, die von 
der Allgemeinen Unfallver
sicherurrgsan.stalt, aer Pensions
versicherungsanstalt der Ar
beiter und der' Pensiünsver
sicherun@Sanstalt der Ange-
stellten an die Träger der 
Krankenversicher,ung zU lei-
sten ist, ................. . 

3. Si-stierunrg des Beitrag-es des 
Bundes zum Ausgleichsfonds 
der Knankenver,sicherungsträ
ger (§ 447 a) wie im. Jahre 
1979 ..................... . 

4. Zusätzliche überweisungen an 
den Ausgleichsfonds der Pen
sionsV'ersicherungsträger 
(§ 447 g): 
a) aus den Mitteln der All

gemeinen Unfallversiche
rungsanstaLt wie im Jahre 

b) 
1979 ................. .. 
2 v. H. :der Erträge an 
Krankenversicherungshei-
trägen w.ie ~m Jahre 1979 . 

c) aus den gesonderten Rück
la.gen für Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchun~en 
(§ 444 Abs. 5) ......... . 

5. Reduktioün des vom Dienst
,gelber zu· leistenden Beitrages 
zur erweitei"ten Heilbehand
lung (§ 472 a Arbs. 2) von· 
0,5 v. H. auf 0,35 v. H. der 
Beitragsgrll'ndlaJgewle 1m 
Jahre 1979 ............... . 

3350 Mill. S 

164 Mill. S 

100 Mil!. S 

300 Mil!. S 

522 Mil!. S 

. 300 Mil!. S 

27 Mil!. S. 

Zu 2.: 

Die seit 1. Juiü 1949 im Erlaßwege normi,~rten 
Einhebungsvergüt-ungen betragen derzeit für die 

/ 

Allgemeine Unfallversicherungsan-
stalt ........................ 1,5 v. H., 

Peusionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter .................... 1,5 v. H., 

Pensionsversicherungsanstal t der 
Angestellten ................ 1,25 v. H., 

der von den -Krankenversicherungsträ,gern abge
führten Beiträge. Die Betl'ie:bskranken.kassen er
hallten nur ein pünft.el der angeführten Hundert
sätze. 

Die Entwicklung der Höhe der Einhebungs
vergütung ist seit dem Jahre 1949 vor allem von 
drei Komponenten beeinflußt würden: 

Erhö-hungen -der Beitragsgrundlagen, die' mehr 
oder weniger die Steigerungen ,des Lohn
niV'eaus widerspiegeln, 

Veränderungen 1il der Zahl der Pflichtver
sicherten, 

Verändenmgen in. den Beitragssätzen zur 
Unfall- und Pensionsversichel'ung. 

Die Kosten der Mitw,irkung der Kr,ankem'er
sicherungsträger haben sich sicher 'analog den 
beiden erstgenannten Komponenten entwickelt, 
hingegen nicht nach der zuletzt angeführten 
Komponente. Auf Grund dieser Tatsache sieht 
der vorl.iegende Entwurf eine Vereinheitlichung 
der Einhebungsvergütungmit 1 v. H. der ein
gezahlten Beiträ,~e vor. 

Bei der A!J,gemeillen Unfallversicherungsanstalt 
hat die vorgesehene Maßnahme für das Jahr 1980 
eine Ersparnis 'von etwa 23 Mil!. S zur Folge. 
Für das gleiche Jahr kann di,e 'Ersparnis bei der 
Pensionsversicherungsanstalt der AIibeitler mit 
136,5 Mil!. Sund hei der Pensionsversicherungs
anstJalt der Angestellten mit 71,2 M~l!. S - zu
sammen 207,7 Mill. S - geschätzt wer,den. Unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen über den 
Brundesbeitrag und den Finanzausgleich zwischen 
der Pensionsv-ers,i,cherungsanstaltder Angestellten 
und der Pensionsversich.errungsanstalt der Arbeiter 
resultiert ,daraus eine Verminderung der Ausfall
haltung heider Pensionsversicherun~sansta.It der 
Arheiter in der Höhe von rund 164 Mil!. S. 

. I . .1 ß 1 Zu 3.: 'Im 'emze nen ist zu 'll'iesen Ma na'lmen zu 
bemerken: Der Ausgleichsfonds ,der KrankenV'er.sicherungs~ 

Zu 1.:. 

Die :Erhöhung des Zusatzbe.itrages wird vom 
Vers,ich-erten und dessen Dienstgeber je zur 
Hälfte aufgebracht. ,Die monatliche Mehrbela
stung wird im Jahre 1980 für Ibeide maximal 
je 97,50 S betragen. 

träger (§ 447 a) wird Ende 1979 voraussichtlich 
ein Reinvermögen in der Höhe von 868,3 Mil!. S 
haben. Von diesem Betrag sind 507,9 Mil!. S frei 
verfüghar und 3<60,4 Mil!. S im Sinne des § 447 a 
Abs. 5 für unvorhergesehene Ereignisse (z. B. 
Epidem~en, Naturkatastrophen) ;gebunden. Für 
das Jahr 1980 können ohne den Beitrag des 
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Bundes Erträge von 407 Mil!. S erwartet werden. 
Für Zuschüsse, Z.uwendungen und Zweckzuschüsse 
wenden,demnach in diesem Jahr rund.887 Mil!. S 
zur Verfügung stehen, während am Ende des 
Jahres die gebundene Rücklage rund 388 Mil!. S 
erreicht. 

Zu 4 a: 

Der Betrag VlQn 3,00 Mil!. S ist etwas kleiner 
als die Beitr,agsmellreinnahmender Allgemeinen 
Unfallversicherungsans.ualt, die aus der mit 
1. Jänner 1979 in Kraft getretenen Erhöhung 
des Beitngssatzes von 1,4 v. H. auf 1,5 v. H. 
resuberen. Daß die schon für 1979 vorges·ehene 
Maßnahme eines Transfers von 300 Mil!. S aus 
den Mitteln der Allgemeinen Unfallvers,icheruThgs
anstalt zugunsten ,der Pensionsversicherung ohne 
Gefährdung :der finanziellen Leistungsfähigkeit 
der Anstalt auch für 1980 vorgenommen werden 
kann, Z!eigt das voraussichtliche Gebarungsergeb
nis 1979 mit einem Gebarungsüberschuß im Aus-
maß von annähernd 150 Mil!. S. -

Zu 4 bund 4 c: 

In <der Summe über alle Träger der Kranken
versicherung nach ,dem ASVG erreichten Ende 
1978 die Rücklagen für Jugendlichen- und Ge
sUThdenuntersuchungen ,im Sinne des § 444 Abs. 5 
eine Höhe von 1 478,6 Mil!. S. Da die Trä,ger 
1979 die A,ufwendungenf.ür Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen aus diesen Rücklagen 
zu ibestreiten halben, werden sie sich auf etwa 
1 365 Mil!. S vermindern. Sie werden sich im 

J ahr·e 1980 nachdem vorliegenden Entwurf 
einerseits um etwa 130 Mil!. S für Aufwendun
gen der Jugendlichen- und Gesundenuntersuchun
gen und andererseits um 300 Mil!. S (üherwei
sUllig ,an den Ausgleichsfonds der Pensionsver
sicherungsträger) V'el"mindern, sodaß Ende 1980 
noch 935 Mil!. S vorhanden sein werden. 

Die in der Summe üher alle Krankenversiche
rungsträger vertretbaren finanziellen Maßnahmen 
des Entwurfes werden jedoch bei der Gebiets
krankenkasse Voradberg zu einem unbefriedigen
den Ergebnis führen. Die Ende 1978 vorhandene 
R,ücklaJge für Jugendlichen- und Ge~undenunter
suchungen wird Ende 1979 J::lahezu verhraucht 
sein. Im Jahre 1980 wird daher die Kasse zur 
Bestreitung des Aufwandes für Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen und für irhre Beteili
gung an der Aufbl"ingung der 300 Mil!. S für 
den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs
träger ,aus den Mittleln ,der gebundenen Rücklage 
des Ausgleichsfonds der Krankenversicherungs
träger eine Zuwendung ,in einer Größenor,dnung 
von etwa 30 Mil!. S benötigen. 

Zu 5.: 

Die Herahsetz1unlg des Beitragszuschlages für 
erweiterte Heilbehandlung wird 1980 den Per
sonalaufwand des Bundes um etwa 27 Mil!. S 
reduzieren. Eine Gefährdung der Leistungen der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
hahnen für die erweiteroe Heilbehan'dlung wird 
dadurch, ebenso wie im J a'hre 1979, nicht ein
treten. 
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